
Niederschrift über die
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates
der Gemeinde Berglen am 08.02.2022

Anwesend: Bgm. Niederberger und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19
Normalzahl: Bgm. Niederberger und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19
Entschuldigt :

Unentschuldigt :

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Herr Attila Kisa; Herr
Daniel Schreiber; Frau Annika Büning; Herr Jürgen Hillmann; Herr
Reiner Rabenstein
Presse; Zuhörer

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag

Öffentlicher Teil

1.1. Bekanntgaben
- Zuwendungsbescheid für Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Gemeinde aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg
im Rahmen der Landesinitiative III Marktwachstum Elektromobilität BW einen
Zuwendungsbescheid für die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge am Standort Paul-Hägele-
Weg 6 in Oppelsbohm in Höhe von 2.500,00 € erhalten hat.

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.

Verteiler:1 x Bauamt
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1.2. Bekanntgaben
- Termine der nächsten Sitzungen des Gemeinderats und seiner
Ausschüsse

Der Vorsitzende gibt nachfolgend die Termine der nächsten Sitzungen des Gemeinderats und
seiner Ausschüsse bekannt:

 Sitzung des Bau- und Umweltausschusses 15.02.2022
 Sitzung des Kindergarten-, Jugend- und Schulbeirats 23.02.2022
 Sitzung des Gemeinderats 08.03.2022

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.
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1.3. Bekanntgaben
- Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung am 14.12.2021 gefassten
Beschlüsse

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass der Gemeinderat in der letzten nichtöffentlichen Sitzung am
14.12.2021 der Schaffung einer Stelle für einen Energiebeauftragten mit Besetzungssperre
zugestimmt hat. Es wird im Jahr 2022 ein Antrag auf Förderung einer neuen, zusätzlichen
Personalstelle Energiemanagement gestellt.

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.
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2.1. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat
- Geburtstage der Gemeinderäte seit der letzten Sitzung am 14.12.2021

Der Vorsitzende spricht folgenden Gemeinderäten, die seit der letzten Gemeinderatssitzung am
14.12.2021 Geburtstag hatten, nachträglich Glückwünsche aus:

 Gemeinderat Jochen Friz 24. Dezember
 Gemeinderat Wolfgang Frey 27. Dezember
 Gemeinderätin Petra Finze 14. Januar
 Gemeinderat Stefan Simpfendörfer 17. Januar
 Gemeinderätin Bettina Rommel 18. Januar
 Gemeinderat Rolf Hammer 28. Januar
 Gemeinderat Thomas Walter 29. Januar
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2.2. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat
- Kindergarten Pusteblume in Rettersburg

Gemeinderat Hammer erkundigt sich, ob der Kindergarten Pusteblume in Rettersburg nach der
Inbetriebnahme der neuen Kindertageseinrichtung im Baugebiet Hanfäcker in Rettersburg in
diesen übergeht oder weiterhin bestehen bleibt.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass der Kindergarten Pusteblume aufgrund des Bedarfs an
Betreuungsplätzen auch weiter in Betrieb bleibt.

Bezüglich des von Gemeinderat Hammer angesprochenen Investitionsbedarfs informiert
Bauamtsleiter Rabenstein, dass in die Bestandserhaltung des Kindergartens investiert wird. Klar
ist jedoch, dass es kein neuer Kindergarten wird.

Verteiler: 1 x Hauptamt
1 x Bauamt
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3. Bürgerfragestunde
- Kanalsanierung und Fremdwasserbeseitigung in der Lessingstraße in
Lehnenberg

Frau Susanne Blessing aus Lehnenberg nimmt Bezug auf die geplante Kanalsanierung in der
Lessingstraße. Sie möchte wissen, in welchem Umfang der Fahrzeugverkehr von den Arbeiten
betroffen ist, in welchem Bereich Straßensperrungen stattfinden, nähere Informationen über den
Zeitraum der Baumaßnahme und die Umleitungsstrecke. Erst seit zwei Wochen sind die
Eigentümer von Blessings Landhotel von den Kanalsanierungsmaßnahmen informiert. Blessings
Landhotel wird im Juni 2022 schließen. Die Bauarbeiten mit ihren Sperrungen tragen wenig dazu
bei, dass sich die Betreiber von ihren Gästen verabschieden können. Abschließend äußert Frau
Blessing die Bitte, dass das Wasser nicht beseitigt, sondern genutzt werden sollte z.B. im
Brunnen am Milchhäusle. Dies wäre eine Bereicherung für den Ortsteil Lehnenberg.

Bürgermeister Niederberger betont, dass die Verwaltung und er in intensivem Kontakt mit dem
Landhotel gewesen seien.

Bauamtsleiter Rabenstein ergänzt, dass das Gespräch mit den Eigentümern des Landhotels
gesucht wurde, nachdem alle Einzelheiten bezüglich der Sanierungsarbeiten geklärt und der
Bauzeitenplan mit dem Straßenbauamt beim Landratsamt Rems-Murr-Kreis und der Gemeinde
Remshalden abgestimmt war. Baubeginn der Maßnahme wird voraussichtlich im März 2022
sein. Der Abschluss der Maßnahmen ist für Ende Mai 2022 bzw. Anfang Juni 2022 geplant. Für
die Dauer der Sanierungsmaßnahmen ist eine Vollsperrung der Kreisstraße erforderlich, für die
eine Anordnung des Landratsamts als zuständige Straßenverkehrsbehörde benötigt wird.
Blessings Landhotel ist jedoch jederzeit von beiden Seiten über den Gehweg zu erreichen. Die
Parkplätze am Friedhof können auch weiterhin von den Gästen genutzt werden.

Der Vorsitzende bedauert, dass die Maßnahme zu einem für Blessings Landhotel ungünstigen
Zeitpunkt durchgeführt wird. Zum Zeitpunkt der Planungen und Beratungen war die Schließung
des Landhotels noch nicht bekannt. Er glaubt jedoch, eine tragbare Lösung gefunden zu haben
und betont, dass das Landhotel jederzeit fußläufig zu erreichen ist und bei der Beschilderung
immer explizit auf die Erreichbarkeit des Landhotels hingewiesen wird.

Bauamtsleiter Rabenstein weist darauf hin, dass es bei den Arbeiten zur
Fremdwasserbeseitigung um Schichtwasser geht, das unkontrolliert im Hangbereich abfließt.
Dieses Wasser soll gefasst und separat abgeleitet werden, damit es auf der Kläranlage der
Gemeinde nicht mehr behandelt werden muss. Eine Sammlung des Schichtwassers mit
anschließender Einleitung in den vorhandenen Brunnen ist nicht möglich.

Verteiler: 1 x Bauamt
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4. Antrag von Herrn Volker Tottmann auf Ausscheiden aus dem Gemeinderat

Auf die Sitzungsvorlage 3/2022, die Bestandteil des Protokolls ist, wird verwiesen.

Nachfolgend erläutert der Vorsitzende den Sachverhalt.

Anlässlich der Verabschiedung von Herrn Volker Tottmann als Gemeinderat führt Bürgermeister
Niederberger folgendes aus:

„Lieber Herr Tottmann, sehr geehrte Mitglieder des Gemeinderates, liebe Zuhörerinnen und
Zuhörer, meine Damen und Herren,
Heute heißt es für uns Abschied nehmen von einer Persönlichkeit, die mehr als ein
Vierteljahrhundert in dieser Runde die Kommunalpolitik in Berglen mitgeprägt hat. Sie lieber Herr
Tottmann, haben sich entschieden mit dem heutigen Tage von Ihrem Amt als Gemeinderat
zurückzutreten. Ohne die Menschen, die sich in vielfältiger Weise in unserer Gemeinde
einbringen wären viele Angebote nicht leistbar, wäre unsere Gesellschaft ärmer. Wie sollten
Nachbarschaftshilfe, Hilfsdienste, Vereinsangebote denn funktionieren ohne das Engagement
vieler Freiwilliger? Ein besonders wichtiges Ehrenamt ist das des Gemeinderats. MitbürgerInnen,
welche die sehr wichtige Aufgabe wahrnehmen die Interessen der Bürgerschaft zu vertreten, die
Entwicklung ihrer Gemeinde fördern und Verantwortung übernehmen. Die Mitglieder des
Gemeinderats üben ihr Mandat ehrenamtlich aus, erhalten für einen großen Einsatz eine kleine
Aufwandsentschädigung. Die kommunalen Mandatsträger übernehmen eine Reihe von
gesetzlichen Pflichten gegenüber der Gemeinde und „ihren“ Bürgerinnen und Bürgern.
Ehrenamtliche Tätigkeit als Gemeinderatsmitglied ist Kern der bürgerschaftlichen
Mitverantwortung und gleichzeitig Recht und Pflicht einer Bürgerin oder eines Bürgers. Ohne
dieses Engagement könnte man „keine Gemeinde machen“. Das Ehrenamt als Gemeinderat
verdient höchsten Respekt und Anerkennung. Für diese Aufgabe muss man unwahrscheinlich
viel Bereitschaft mitbringen und sich in vielfältige Themen sowie komplexe Aufgabenstellungen
einarbeiten. Neben vielen Sitzungsterminen kommt auch noch eine nicht unerhebliche
Vorbereitungszeit mit dem studieren von Sitzungsvorlagen, Einarbeiten in Themen,
Abstimmungsgespräche innerhalb der jeweiligen Fraktion und regelmäßige. Workshops,
Klausurtagungen, Waldbegehung, Ortsrundgänge und vieles mehr sorgen für zusätzliche
Termine. Auch die Bürgerinnen und Bürger erwarten zu Recht, dass man sich Zeit für Gespräche
mit ihnen nimmt und sich ihren Anliegen annimmt. Und dabei benötigt man im Einzelfall mitunter
auch ein „dickes Fell“ und ein hohes Maß an Frustrationstoleranz. Gemeinderäte sind an allen
wichtigen und grundlegenden Entscheidungen in der Gemeinde beteiligt und gestalten ihre
Gemeinde. Dies macht sehr viel Freude, aber kann manchmal auch anstrengend und belastend



sein. Denn, dies ist eine politische Binsenweisheit: man kann es nicht allen Recht machen. Aber
dennoch muss man den Menschen sagen, wie es sich richtig verhält, auch wenn sie das
vielleicht nicht hören wollen. Als Gemeinderat muss man manchmal ordentlich in den Wind
stehen und einiges aushalten können. Insbesondere dann, wenn Unzufriedene ob einer
persönlichen Betroffenheit unangemessen gegenüber den Bürgervertreterinnen und -vertretern
reagieren. Gerade als langjähriger Gemeinderat hat man da schon vieles erlebt, auch aushalten
dürfen, aber bestimmt auch vieles als bereichernd empfunden. Bei aller Unterschiedlichkeit in
der Sache muss man kompromissfähig sein und auch Mehrheitsentscheidungen mittragen
können – und man muss es auch mal gut sein lassen.
Sie lieber Herr Tottmann gehören dem Gemeinderat schon über 27 Jahre an und sind unser
dienstältester amtierender Gemeinderat. Im Jahre 2019 wurden Sie mit der Ehrenstele des
Gemeindetags für 25 Jahre ehrenamtliches Engagement geehrt. Das erste Mal wurden Sie mit
51 Jahren, am 12. Juni 1994, auf der Liste der Bürgerlichen Wählervereinigung in den Rat
gewählt.
Von 2009 bis 2019 haben Sie das Amt des ersten stellvertretenden Bürgermeisters ausgeübt. In
all den Jahren hat Sie stets Ihre ruhige und besonnene Art mit dem Blick für das Wesentliche
ausgezeichnet. Bei allen schwierigen Themen und Auseinandersetzungen in der Sache waren
Sie stets auch auf den Ausgleich bedacht. Als Mitbürger leben Sie schon seit 1979 in unserer
liebenswerten Gemeinde. Sie waren neben Ihrem Mandat als Gemeinde- und Kreisrat auch sehr
stark im Ehrenamt tätig, u. a. bei der Ev. Kirchengemeinde. Jahrelange haben Sie das
Muttertagsessen im Gemeindehaus in Oppelsbohm organisiert und haben es sich nicht nehmen
lassen dort der Chefkoch zu sein. Sie sind in unserer Heimatgemeinde nicht nur gut vernetzt,
sondern genießen ein hohes Ansehen. Ihre Ideen und Ihr Wissen haben Sie viele Jahre im
Verwaltungs-und Finanzausschuss sowie im Kulturausschuss eingebracht. Bei unseren
gemeindlichen Kulturveranstaltungen haben Sie sich gemeinsam mit ihrer Ehefrau engagiert. Sie
haben an der Abendkasse mitgewirkt oder auch mal für das leibliche Wohl gesorgt. Sie waren
Neuem gegenüber stets aufgeschlossen und ich weiß, dass Ihnen Ihr Amt insgesamt viel Freude
gemacht hat. Ich gehe davon aus, dass nun auch ein wenig Wehmut aufkommt. Nach über 27
Jahre im Ehrenamt für die Gemeinde möchten Sie hier nun kürzertreten. Ich bin mir sicher, dass
Sie das Geschehen in der Gemeinde auch weiterhin sehr aufmerksam begleiten werden. Sehr
geehrter Herr Tottmann, in den vergangenen Jahren- habe ich mir sagen lassen- war es
Tradition, dass den ausscheidenden Räten ein Apfelbäumchen überreicht wurde. Ein Baum, der
Sie noch lange Zeit an uns und ihr Wirken für Berglen erinnern wird. Diese „Tradition“ möchte ich
nicht brechen, natürlich kann aufgrund der Jahreszeit kein Baum gepflanzt werden. Deshalb
überreiche ich Ihnen einen Gutschein von einer Baumschule. Suchen Sie sich im Frühjahr ein
passendes Bäumchen aus und pflanzen es zur Erinnerung an die Zeit als Gemeinderat in Ihren
Garten. Außerdem haben wir Ihnen noch ein Fläschchen Wein auf dem Jahre 1994 besorgt,
gönnen Sie sich diesen „guten Schluck“ gemeinsam mit ihrer lieben Frau. Bei ihr möchte ich
mich an dieser Stelle auch ganz herzlich bedanken, denn auch Sie hat dieses zeitintensive
Ehrenamt auch mitgetragen. Theodor Fontane sagte: „Abschiedsworte müssen kurz sein wie
Liebeserklärungen.“
Deshalb: Ich wünsche Ihnen, nicht nur persönlich, sondern auch im Namen des Gremiums und
auch der Bürgerschaft unserer Gemeinde, alles erdenklich Gute für die Zukunft, beste
Gesundheit und nochmals herzlichen Dank für Ihr bisheriges vielfältiges und vorbildliches
Engagement.“

Herr Tottmann bedankt sich bei der Verwaltung und bei den Gemeinderatskolleg/innen. Er gibt
ihnen mit auf den Weg, dass sie den Mut haben sollten, bei überzogenen Wünschen auch mal
mit Nein abzustimmen. Bei den zu treffenden Entscheidungen gilt es Weitsicht zu bewahren und
auch stets an die Folgekosten zu denken.

Abschließend spricht Gemeinderat Scherhaufer im Namen der Fraktion der Bürgerlichen
Wählervereinigung seinen Dank für die Mitarbeit im Gremium in den letzten Jahrzehnten aus.
Bei Herrn Tottmann konnte man auf einen großen Erfahrungsschatz und Hintergrundwissen
zurückgreifen.



Mit 18 Ja-Stimmen und einer Enthaltung fasst der Gemeinderat den Beschluss:

Der Gemeinderat stellt fest, dass ein wichtiger Grund nach § 16 Abs. 1 Nr. 3 und 6 GemO
für das Ausscheiden von Herrn Volker Tottmann vorliegt und dass er aufgrund seiner
Erklärung mit sofortiger Wirkung aus dem Gemeinderat der Gemeinde Berglen
ausscheidet.



Verteiler: 1 x Hauptamt



Antrag von Herrn Volker Tottmann auf Ausscheiden aus dem
Gemeinderat

Herr Gemeinderat Volker Tottmann hat mit Schreiben vom 13. Dezember 2021 sein

Ausscheiden aus dem Gemeinderat beantragt. Herr Tottmann gehört dem Gremium seit dem

Jahre 1994 ununterbrochen an.

Nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) kann ein

Bürger sein Ausscheiden aus dem Gemeinderat verlangen, sofern ein wichtiger Grund nach §

16 Abs. 1 Nr. 1 bis 7 GemO vorliegt:

1. ein geistliches Amt verwaltet,

2. ein öffentliches Amt verwaltet und die oberste Dienstbehörde feststellt, dass die ehrenamtliche Tätigkeit mit

seinen Dienstpflichten nicht vereinbar ist,

3. zehn Jahre lang dem Gemeinderat oder Ortschaftsrat angehört oder ein öffentliches Ehrenamt verwaltet hat,

4. häufig oder lang dauernd von der Gemeinde beruflich abwesend ist,

5. anhaltend krank ist,

6. mehr als 62 Jahre alt ist oder

7. durch die Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit in der Fürsorge für die Familie erheblich behindert wird.

Herr Volker Tottmann ist gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 GemO und zudem auch schon aufgrund

seines Alters gemäß § 16 Abs.1 Nr.6 GemO zum Ausscheiden aus dem Gemeinderat

berechtigt.

Unabhängig hiervon hat jedoch der Gemeinderat über das Vorliegen eines wichtigen Grundes

einen Beschluss zu fassen

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

Einnahmen:
einmalig: €
laufend: €/jährlich;
Laufzeit: Jahre

Ausgaben:
einmalig: €
laufend: €/jährlich;
Laufzeit: Jahre

 davon Sachkosten: €

 davon Personalkosten: €

ein entsprechender Haushaltsansatz steht zur Verfügung unter
Produktsachkonto:
- ;
Höhe: €

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.:
Gemeinderat SV/003/2022

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart

08.02.2022 öffentlich Entscheidung



es stehen keine Haushaltsmittel zur Verfügung, die Finanzierung
erfolgt über:

B e s c h l u s s v o r s c h l a g :

Der Gemeinderat stellt fest, dass ein wichtiger Grund nach § 16 Abs. 1 Nr. 3 und 6 GemO

für das Ausscheiden von Herrn Volker Tottmann vorliegt und dass er aufgrund seiner

Erklärung mit sofortiger Wirkung aus dem Gemeinderat der Gemeinde Berglen

ausscheidet.

Verteiler:

1 x Hauptamt
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5. Feststellung von Hinderungsgründen und Verpflichtung von Herrn Jürgen
Käßer nach § 32 Abs. 1 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg
(GemO) als nachrückende Ersatzperson und Neubesetzung der
Ausschüsse des Gemeinderats

Der Vorsitzende nimmt Bezug auf die Sitzungsvorlage 6/2022, die Bestandteil des Protokolls ist
und erläutert den Sachverhalt.

Da alle Voraussetzungen vorliegen, kann nun die Verpflichtung gemäß § 32 Abs. 1
Gemeindeordnung vorgenommen werden.

Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss:

Es liegen keine Hinderungsgründe vor, die gegen den Eintritt von Herrn Jürgen Käßer in
den Gemeinderat sprechen. Der Gemeinderat stimmt der Neubesetzung der Ausschüsse
zu, wonach Herr Jürgen Käßer den jeweiligen Sitz von Herrn Volker Tottmann übernimmt.
Der Vorsitzende verpflichtet Herrn Jürgen Käßer auf die gewissenhafte Erfüllung seiner
Amtspflichten.

Verteiler: 1 x Hauptamt



Feststellung von Hinderungsgründen und Verpflichtung von Herrn
Jürgen Käßer nach § 32 Abs. 1 Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) als nachrückende Ersatzperson und

Neubesetzung der Ausschüsse des Gemeinderats

Herr Volker Tottmann möchte aus dem Gemeinderat ausschieden. Auf den vorangegangenen

Tagesordnungspunkt wird verwiesen. Ist der Gemeinderat nicht mehr vollzählig, rückt eine

Ersatzperson nach (§ 31 Abs. 2 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg - GemO) nach.

Nach dem Ergebnis der Gemeinderatswahl am 26. Mai 2019 ist Herr Jürgen Käßer erster

Ersatzbewerber für den Wahlvorschlag der Bürgerlichen Wählervereinigung Berglen (BWV) und

rückt daher kraft Gesetz in den Gemeinderat nach.

Ein Beschluss des Gemeinderates, mit dem die nachrückende Ersatzperson als Mitglied des

Gemeinderates förmlich festgestellt wird, ist nicht erforderlich. Die Festlegung der Reihenfolge

der Ersatzpersonen wurde bereits im Rahmen der Feststellung des Ergebnisses der

Gemeinderatswahl durch den Gemeindewahlausschuss getroffen.

Herr Käßer wurde mit Schreiben vom 22. Dezember 2021 aufgefordert, Ablehnungs- und

Hinderungsgründe innerhalb einer Woche mitzuteilen. Sollten dem Gemeinderat entsprechende

Gründe bekannt sein, müssen diese in der Sitzung vorgebracht werden. Nach Mitteilung des

Fraktionsvorsitzenden der BWV, Herrn Gemeinderat Felix Scherhaufer, soll Herr Käßer den Sitz

von Herrn Volker Tottmann in den einzelnen Ausschüssen des Gemeinderates übernehmen.

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

Einnahmen:
einmalig: €
laufend: €/jährlich;
Laufzeit: Jahre

Ausgaben:
einmalig: €
laufend: €/jährlich;
Laufzeit: Jahre

 davon Sachkosten: €

 davon Personalkosten: €

ein entsprechender Haushaltsansatz steht zur Verfügung unter
Produktsachkonto:
- ;
Höhe: €

es stehen keine Haushaltsmittel zur Verfügung, die Finanzierung
erfolgt über:

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.:
Gemeinderat SV/006/2022 022.3

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart

08.02.2022 öffentlich Entscheidung



B e s c h l u s s v o r s c h l a g :

Es liegen keine Hinderungsgründe vor, die gegen den Eintritt von Herrn Jürgen Käßer in

den Gemeinderat sprechen. Der Gemeinderat stimmt der Neubesetzung der Ausschüsse

zu, wonach Herr Jürgen Käßer den jeweiligen Sitz von Herrn Volker Tottmann übernimmt.

Der Vorsitzende verpflichtet Herrn Jürgen Käßer auf die gewissenhafte Erfüllung seiner

Amtspflichten.
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6. Beschlussfassung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das
Haushaltsjahr 2022 der Gemeinde Berglen

Auf die Sitzungsvorlage 9/2022, die Bestandteil des Protokolls ist, wird verwiesen. Der
Verwaltungs- und Finanzausschuss hat am 25.01.2022 eine einstimmige Beschlussempfehlung
ausgesprochen.

Anlässlich der Beratungen des Gemeindehaushalts 2022 führt Bürgermeister Holger
Niederberger folgendes aus:

„Sehr geehrte Damen und Herren Gemeinderäte, verehrte Berglenerinnen und Berglener, liebe
Kolleginnen und Kollegen,

„Nichts ist so beständig wie der Wandel.“ (Heraklit)
Was wie eine simple Weisheit klingt, wusste der griechische Philosoph Heraklit schon vor rund
2.500 Jahren. Die Welt verändert sich und wir haben die Chance – im Großen wie im Kleinen -
diesen Wandel aktiv zu gestalten. Sie, meine Damen und Herren Gemeinderäte, haben das in
den vergangenen Jahren getan. Gemeinsam mit meinem Vorgänger im Amt und unserer
tatkräftigen Verwaltung haben Sie die Berglen zu jeder Zeit nach bestem Wissen und Gewissen
gestaltet, teilweise Erprobtes fortgeführt und sind oft auch neue Wege gegangen. Kurz: Sie
haben das für die Menschen in Berglen getan, was zu dem Zeitpunkt, als Sie es getan haben,
richtig war und bis heute Bestand hat. Dafür gilt Ihnen mein Dank und mein Respekt. Denn
genau das ist unser Auftrag – alle, wie wir hier sitzen. Mittlerweile sind wir schon mittendrin in
den 20er Jahren unseres Jahrhunderts. Mittlerweile hat sich so manche Ausgangsvoraussetzung
verändert: Seit ziemlich genau zwei Jahren beherrscht die Corona-Pandemie unser tägliches
Leben. Die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und damit auch auf die Politik sind enorm – sei
es nun die Pandemie selbst oder seien es die Auswirkungen von Lockdown, Impfgeschehen
oder seien es die daraus resultierenden gesellschaftlichen Auswirkungen. Unser aller tägliches
Leben hat auf jeden Fall mit dem Ausbruch der Pandemie eine gravierende Veränderung
erfahren, deren Spuren noch lange nachwirken werden. Aber nicht nur die Pandemie verändert
unser Leben. Ein großes Thema seit vielen Jahren ist auch die Digitalisierung im Allgemeinen
und auch ganz konkret vor Ort in Schule, Rathaus und bei jedem einzelnen Bürger und jeder
Bürgerin in Berglen. Viele Dienstleistungen sind heute ohne Smartphone bzw. PC und dem
dazugehörigen Breitbandanschluss gar nicht mehr denkbar. Auch hier haben Verwaltung und
Gemeinderat in den vergangenen Jahren viel getan – und dennoch bleibt beim Thema
Digitalisierung und Breitbandausbau noch sehr viel mehr zu tun. Da uns als Gemeinde die
Fördermöglichkeiten in naher Zukunft neue Chancen eröffnen, möchte ich gemeinsam mit Ihnen



die Gelegenheit beim Schopf packen und alles daran setzen, den Breitbandausbau in den
Berglen mit noch mehr Tempo voranzutreiben. Damit einhergehend spielt die
Öffentlichkeitsarbeit, die Information der Bürgerinnen und Bürger über die Aktivitäten der
Gemeinde eine immer wichtiger werdende Rolle. Mein Ziel ist es, mit meiner sehr engagierten
Verwaltung die Berglenerinnen und Berglener frühzeitig so umfassend wie möglich über
Bauvorhaben und andere Pläne der Gemeinde, welche konkrete Auswirkungen und
Veränderungen für die Menschen in Berglen mit sich bringen, pro aktiv zu informieren. Und
dennoch erreichen uns täglich mehr E-Mails und Anrufe mit durchaus berechtigten Fragen und
Anmerkungen, für die jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter im Rathaus natürlich auch eine
angemessene Zeit benötigt, um diese adäquat zu beantworten. Diese und die zahlreichen
anderen Aufgaben fordern uns tagtäglich und schlagen sich dann folgerichtig in einem spürbaren
Anstieg der Personalaufwendungen nieder. Darüber hinaus hat auch die Politik der Schaffung
neuer Baugebiete und der Wunsch, junge Familien mit Kindern in Berglen ein Zuhause zu
geben, zu einer ebenfalls folgerichtigen Erhöhung des Personals in unseren
Kinderbetreuungseinrichtungen geführt. Um das klar zu sagen: Ich begrüße diese
Entscheidungen der jüngeren Vergangenheit ausdrücklich und kann Sie voll und ganz mittragen.
Nur muss uns allen auch klar sein, dass diese Entscheidungen nicht nur Folgen für die nähere,
sondern eben auch für die mittelfristige Zukunft in vielen Facetten haben. Und ich sage das
deshalb, weil es mir wichtig ist, Ihnen hier im Gremium und der Öffentlichkeit die enormen
Summen von Seiten der Verwaltung zu begründen, die Sie im Bereich der Investitionen in
unserem Haushaltsplan für das laufende Jahr sehen. Rund 2,5 Mio. Euro für den Neubau der
Kita Hanfäcker, fast 1,8 Mio. Euro für den Erwerb der Grundstücke in Steinach, auf denen unser
Neubaugebiet Pfeiferfeld in Kürze entstehen soll. Fast 3 Mio. Euro für die Sanierung von
Kanälen und Regenüberlaufbecken sowie für die Planung der Sanierung unserer Kläranlage.
Und dann nochmal 2,4 Mio. Euro um die dringend notwendigen Sanierungen im Straßenbau
umzusetzen bzw. neue Straßen zu bauen. Dies alles nehmen wir uns in diesem Jahr vor – und
es ist aus Sicht der Verwaltung wichtig, dass wir diese Projekte jetzt angehen. Ja, es ist teuer,
aber in der Zukunft wird es nur noch teurer. Darum also handeln wir jetzt. Hinzu kommen noch -
wie erwähnt – die Weiterführung des Breitbandausbaus, die Planungen für einen dringend
benötigten Bauhof, neue Spielplätze bzw. die Sanierung bestehender Plätze sowie der Umbau
der Aussegnungshalle in Hößlinswart. Wir planen im laufenden Jahr rund 13 Mio Euro zu
investieren – das ist für eine Gemeinde unserer Größenordnung eine enorme Summe. Dies alles
sind zum größten Teil Pflichtaufgaben. Wunsch- oder Good-Will-Projekte sind hierbei nahezu
keine dabei und dabei hätte ich viele innovative Ideen, die ich Ihnen und der Öffentlichkeit sehr
gerne einmal vorstellen oder über die ich mit Ihnen gerne einmal diskutieren würde. Lediglich die
nötige finanzielle Beinfreiheit fehlt mir an dieser Stelle. Und – mindestens ebenso wichtig - die
personellen Ressourcen im Rathaus lassen für neue, langfristige Planungen derzeit auch kaum
Spielraum. Wir arbeiten das ab, was momentan auf unseren Tischen liegt. Und das ist zum Teil
deutlich mehr, als 40 Stunden in der Woche eigentlich zulassen. Und dabei rede ich ausdrücklich
nicht von mir. Neben den investiven Ausgaben klafft im laufenden Betrieb ein ernstzunehmendes
Delta, das mir zunehmend Sorge macht.
Wir haben zwar im vergangenen Jahr die Hebesätze bei der Grundsteuer und der
Gewerbesteuer leicht angehoben. Jedoch lange nicht in dem Maße, wie wir es hätten tun
müssen, um dieses Delta im laufenden Betrieb angemessen zu minimieren. Das heißt konkret:
wenn wir auf Dauer unsere Einnahmen in diesem Bereich nicht steigern können oder aus guten
Gründen nicht steigen wollen, müssen wir folgerichtig die Ausgaben reduzieren. Heißt: wir
müssen uns als Gemeinde – Verwaltung und Gemeinderat – gemeinsam überlegen, welche
Dienstleistungen, die nicht in den Bereich der Pflichtaufgaben fallen, wir mittelfristig zurückfahren
wollen.
Das geht nicht ad-hoc, das wird ein längerer Prozess, den wir gemeinsam gestalten und vor
allem moderieren müssen. Wenn Sie sich jetzt fragen, wo sind denn jetzt seine Ideen?. Welche
Schwerpunkte setzt unser neuer Bürgermeister? Dann möchte ich Ihnen über das bisher
Gesagte hinaus gerne folgendes sagen. Für mich war nach meinem Amtsantritt zunächst eine
Bestandsaufnahme wichtig. Wie gesagt, die Ideen, von denen ich im Wahlkampf gesprochen
habe sind nicht vergessen – ganz im Gegenteil. Mein Ziel ist es aber, gemeinsam mit Ihnen,
geschätzte Damen und Herren des Gemeinderats, und Ihnen, den Bürgerinnen und Bürgern,
meine Heimatgemeinde langfristig mit Weitblick und Augenmaß zu gestalten und keine



kurzfristigen Wahlkampfversprechen auf Kosten einer nachhaltigen Politik umzusetzen. Ein
Sprichwort sagt: „Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann“. Ich finde, wir
sollten bei manchem Vorhaben einfach einmal anders denken, als bisher. Überlegen, was macht
kurzfristig Sinn, es umzusetzen, welches Projekt planen wir lieber mittelfristig und vielleicht auch
interkommunal und was ist unser Ziel als Gemeinde Berglen beispielsweise für das Jahr 2035.
Wo wollen wir hin und wie nehmen wir die Bürgerinnen und Bürger am besten dabei mit. In
diesem und in den zwei kommenden Jahren möchte ich die Menschen in Berglen so gut wie
möglich wieder zusammenbringen. Darum habe ich mit meinem Team und sehr vielen sehr
engagierten Vereinsmitgliedern gemeinsam überlegt, was wir an Veranstaltungen - vorzugsweise
an der frischen Luft und damit am ehesten Corona-Verordnungs-konform – 2022 umsetzen
können. Dabei kam einiges heraus. Ich freue mich, Ihnen und natürlich auch der Öffentlichkeit
hoffentlich in Kürze mehr darüber berichten zu können.
Für mich ist es wichtig, dass wir alle im Gespräch bleiben, uns wieder mehr austauschen können
und gemeinsam anpacken. „Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen.“
(Aristoteles)
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit“.

Im Anschluss daran gibt Gemeinderätin Dr. Reichart folgende Stellungnahme der SPD-Fraktion
zum Haushaltsplan 2022 bekannt:

„Sehr geehrter Herr Niederberger, sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Gemeindeverwaltung, liebe Gemeinderatskolleginnen und -kollegen, werte Zuhörerinnen und
Zuhörer, sehr geehrter Herr Speiser,
lassen Sie mich kurz nochmal zusammenfassen. Im Ergebnishaushalt wird für 2022 ein
ordentliches Ergebnis von ca. – 2,3 Millionen Euro ausgewiesen. Aus der laufenden
Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von ca. 800.000 Euro. Hinzu
kommt ein Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von ca. 3 Millionen Euro.
Ab dem Haushaltsjahr 2023 sowie in den Folgejahren müssen voraussichtlich Darlehen in
Millionenhöhe aufgenommen werden, die sich bis zum Jahr 2025 auf über 10 Millionen Euro
kumulieren könnten.
Wenn man diese Zahlen hört, erscheint reflexartig als erster Gedanke: „Können wir uns das
überhaupt leisten?“ Dieser Frage möchten wir gern etwas genauer nachgehen:
Neben dem Ergebnis- und dem Finanzhaushalt gibt es auch eine Vermögensrechnung, eine
Bilanz. In dieser wird das Vermögen und das Kapital – das Eigen- und Fremdkapital –
gegenübergestellt. Was bedeutet es nun, wenn die Gemeinde Berglen im Haushaltsjahr 2022
Investitionen in Höhe von insgesamt 13,1 Millionen Euro tätigt? Nun ja, das bedeutet zunächst
einmal, dass sich das Vermögen der Gemeinde Berglen auf der Aktivseite der Bilanz erhöht. Es
handelt sich ja nicht um konsumtive Ausgaben, sondern um Investitionen in die Infrastruktur, die
den jetzigen Bürgerinnen und Bürgern von Berglen, aber natürlich auch den zukünftigen
Generationen zugutekommen. Eine sanierte Kläranlage, ein moderner Bauhof, erneuerte Kanäle
und Straßen, Breitbandausbau, ausreichende und moderne Kindertageseinrichtungen, das alles
sind Investitionen in die Zukunft. Wenn für diese Investitionen das Eigenkapital nicht ausreicht,
ist es u.E. absolut legitim und notwendig, diese Vermögensmehrung auch durch die Aufnahme
von Schulden zu finanzieren. Viele der genannten Investitionen werden schon seit einigen
Jahren geplant, so z.B. die Erneuerung der Kläranlage sowie der Neubau des Bauhofs. So
haben sich nun einige Investitionen parallel aufgestaut, die in den nächsten Jahren zur
Umsetzung kommen müssen.
Mit diesen Überlegungen im Hinterkopf erscheint der zuvor genannte Zahlungsmittelbedarf aus
Investitionstätigkeit in Höhe von 3 Millionen Euro in 2022 nicht mehr so problematisch. Das
können wir uns leisten. Das müssen wir uns sogar leisten!
Anders sieht es dagegen mit dem negativen Ergebnis im Ergebnishaushalt und dem
Zahlungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit aus.
Vor allem der kontinuierliche Anstieg bei den Personalkosten der Gemeinde, insbesondere
infolge des obligatorischen Ausbaus der Kinderbetreuung, führt zu einer beträchtlichen
Steigerung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt bzw. der Auszahlungen im Finanzhaushalt.



Demgegenüber stehen konstant geringe gemeindeeigene Erträge aus Gewerbe- und
Grundsteuer sowie Gebühren und Entgelten sowie die daraus folgende Abhängigkeit von den
der Gemeinde Berglen zufließenden Steuern und Zuweisungen, die wiederum von der
konjunkturellen Situation und damit auch von externen Ereignissen wie der Coronakrise
abhängig sind und folglich außerhalb jeglicher Einflussnahme durch unsere Gemeinde.
Diese Entwicklung steht in engem Zusammenhang mit der Entwicklung und der Vergrößerung
Berglens in den letzten Jahren. Völlig wertungsfrei ist festzustellen, dass die Ausweisung neuer
Baugebiete sowohl die Notwendigkeit für weitere Infrastrukturmaßnahmen mit sich bringt als
auch die Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit erhöht. Während die Erlöse aus den
Bauplatzveräußerungen sinnvoll für Investitionen in die Infrastruktur genutzt werden können und
sollen, ist eine Verwendung der einmaligen Erlöse für die Deckung des Defizits der laufenden
Kosten systematisch nicht zielführend. Dass das Defizit des Ergebnishaushalts in Höhe von 2,3
Millionen Euro im Haushaltsjahr 2022 noch durch die außerordentlichen Erträge aus
Bauplatzveräußerungen gegenfinanziert werden kann, ist zwar auf den ersten Blick erfreulich,
liefert aber keinen nachhaltigen Beitrag für die finanzielle Gesamtsituation Berglens, stehen
diese Mittel doch dann den notwendigen Investitionen in die Infrastruktur nicht mehr zur
Verfügung.
Welche Schlussfolgerungen ziehen wir nun daraus? Zum einen haben wir ab dem 01.01.2022
die Hebesätze für die Gewerbe- und die Grundsteuer erhöht. Das ist in unseren Augen richtig,
der Beitrag zur Verbesserung der finanziellen Gesamtsituation der Gemeinde jedoch äußerst
gering. Die gemeindeeigenen Erträge sind zu niedrig, die Leistungskraft der Gemeinde Berglen
ist zu schwach, um durch diese Stellschraube wesentliche Erträge zu erzielen.
Die Gemeinde Berglen steht damit aber nicht allein, sondern es handelt sich um ein
grundsätzliches Problem vieler kommunaler Haushalte. Der Haushalt der Gemeinde Berglen
würde auf einen Schlag anders aussehen, würde sich das Land in stärkerem Maße an den
Kinderbetreuungskosten beteiligen. Doch diese politische Diskussion muss auf einer anderen
Ebene geführt werden.
Was können wir also tun? Herr Schreiber, Sie unterscheiden in ihrem Fazit die „sogenannten
Pflichtaufgaben“ von den „Freiwilligkeitsleistungen“ einer Gemeinde. Letztere sollten überdacht
und ggf. angepasst werden. Dass diese Unterscheidung grundsätzlich schwierig ist, haben wir ja
schon gemeinsam diskutiert.
Wir haben also festgestellt, dass die Einflussmöglichkeiten der Gemeinde auf ihre finanzielle
Situation – sagen wir mal - zumindest eingeschränkt sind. In unseren Augen hat die Gemeinde
aber außerhalb der haushaltsrechtlichen Perspektive gerade bei den sogenannten
Freiwilligkeitsleistungen einen erheblichen Spielraum, unter Ausübung ihres pflichtgemäßen
Ermessens, auf das Leben der Bürgerinnen und Bürger Einfluss zu nehmen. Und hier kommt
wieder Corona ins Spiel. Wir sollten nicht den Fehler begehen, aufgrund der durchaus
schwierigen finanziellen Situation, nicht jeden Antrag, jede Anfrage der Bürgerinnen und Bürger
– vornehmlich unserer Vereine – vor diesem Hintergrund zu bewerten. Corona hat uns allen
stark zugesetzt. Die ehrenamtliche Tätigkeit ging in den letzten beiden Jahren aufgrund von
Kontaktbeschränkungen und Ängsten sich anzustecken, gerade bei den Älteren, stark zurück.
Es wird die große Frage sein, ob dieser Prozess gestoppt oder hoffentlich sogar wieder
rückgängig gemacht werden kann. Wir halten es deshalb für unbedingt notwendig, dass wir uns
im Gremium zeitnah mit den bestehenden Förderrichtlinien über die Gewährung von Zuschüssen
beschäftigen, diese öffentlich und transparent darstellen, um unter Zugrundelegung der ggf.
anzupassenden Regelungen wohlwollend zu prüfen und vor dem Hintergrund des jeweiligen
Einzelfalls zu entscheiden.
Auch sollte es uns nicht passieren, dass wir aufgrund der vorliegenden Zahlen aus
vermeintlicher Sparsamkeit versäumen, die notwendigen Weichen für die Zukunft zu stellen.
Wir können es uns nicht leisten, nicht alles dafür zu tun, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.
Allerdings nicht durch Ausweisung neuer Baugebiete, sondern durch neue Konzepte der
Innenentwicklung. Schließen von Baulücken, Schaffung von Angeboten an kleinen, attraktiven
und v.a. ortsnahen Wohnmöglichkeiten für ältere Bürgerinnen und Bürger, die dadurch ggf.
größere Häuser der nächsten, jüngeren Generation überlassen können (Stichwort:
Wohnraumtausch). So z.B., wenn es so weit ist, auf dem Gelände des bisherigen Bauhofs in
Oppelsbohm.
Wir können es uns nicht leisten, es zu versäumen, neue Mobilitätskonzepte zu entwickeln. Die



Coronakrise hat die Klimakrise vielleicht etwas in den Hintergrund gedrängt. Sie ist deswegen
aber nicht weg, ganz im Gegenteil. Die große Mehrheit der Wissenschaftler ist sich vielleicht
nicht einig, ob es 5 vor 12 oder vielleicht schon 5 nach 12 ist, Zeit zum Handeln ist auf jeden Fall.
Jetzt! Wir beantragen deshalb, dass so bald wie möglich in diesem Jahr – so wie bereits im März
2020 beschlossen – ein Konzept für ein Bürgermobil in Berglen entwickelt und vorgestellt wird,
das dann auch möglichst bald zur Umsetzung kommt.
Aus dem gleichen Grund können wir es uns nicht leisten, nicht alle Investitionen auf ihre
Klimaauswirkungen hin zu überprüfen. Bei jedem neu gebauten oder zu sanierenden Dach muss
die Anbringung einer Photovoltaikanlage erfolgen, die Gemeinde sollte hier in jedem Fall bei den
eigenen Liegenschaften mit gutem Beispiel vorangehen.
Wir können es uns nicht leisten, bei der Schaffung zusätzlicher Kinderbetreuungsplätze auf
provisorische Lösungen zu setzen. Neben dem Rechtsanspruch auf Betreuung der
Kindergartenkinder ist der Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung in der Grundschule ab 2026
beschlossene Sache. Wir können durchaus jetzt schon abschätzen, wie viele Kinder in Berglen
2026 in die Grundschule gehen werden. Die Schaffung zusätzlicher, langfristig zur Verfügung
stehender Betreuungsplätze ist notwendig. Wir unterstützen deshalb, die bereits im Dezember
2020 auf dem Tisch liegenden Planungen zum Bau einer Kindertageseinrichtung am Standort
des ehemaligen Hausmeisterpavillons in Oppelsbohm und begrüßen die Einstellung der hierfür
notwendigen Mittel in den Haushalt.
Wir können es uns nicht leisten, keine barrierefreien Bushaltestellen zu bauen, wir wollen soziale
Teilhabe für alle ermöglichen. Wir können es uns nicht leisten, die Integration von flüchtenden
Menschen zu vernachlässigen und müssen die notwendigen personellen und finanziellen Mittel
hierfür zur Verfügung stellen. Wir können es uns nicht leisten, nicht in besonderem Maße
Schulsozialarbeit und Jugendarbeit zu unterstützen. Die SPD in Berglen fordert schon lange,
dies mit eigenem Personal zu tun.
Ja, die finanzielle Perspektive der Gemeinde Berglen könnte besser sein. Bei jedem Vorhaben
müssen wir uns jedoch die Frage stellen, was wird es uns und die zukünftigen Generationen
kosten, wenn wir es nicht tun – und das nicht nur aus finanzieller Sicht. Wir müssen mutig
Konzepte entwickeln und die richtigen Weichen stellen. Das in Zeiten der Pandemie vielfach
verwendete Mantra des „auf Sicht Fahrens“ hilft uns dauerhaft nicht weiter. Denn diese
abwartende Haltung – da sind wir uns ganz sicher - können wir uns nicht leisten!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!“

Für die FBB-Fraktion führt Gemeinderat Klenk folgendes aus:

„Neues Jahr, neuer Haushalt – und leider stehen wir am Anfang des dritten Jahres der Corona-
Pandemie, vielfältige Belastungen bestimmen unseren Alltag - für jeden ganz persönlich, für
unsere Gemeinde und die Gemeindeverwaltung. Viele Aspekte sind von Unsicherheit geprägt,
trotzdem denke ich werden im Haushaltsplan 2022 die richtigen Schwerpunkte gesetzt. An
dieser Stelle möchte ich dankend erwähnen das wir von der Gemeindeverwaltung sehr gut durch
die Pandemie geführt werden. Es wird engagiert gearbeitet und oft mit persönlichem Einsatz,
ohne viel Aufsehen und im besten Sinne zum Wohle der Gemeinde und damit zum Wohle aller
Bürgerinnen und Bürger. Ich denke da kann ich für alle Gemeinderäte sprechen - vielen Dank
dafür Vielen Dank an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, insbesondere denen
der Kämmerei, für den Haushalts-Plan-Entwurf 2022, ein Entwurf, der geprägt ist von
Rekordinvestitionen für die Gemeinde Berglen.

 Neubau Bauhof
 Sanierung Kläranlage
 Straßenbau/-sanierungen
 Kindergartenneubau Rettersburg
 Wohnbauförderung – Erwerb von Wohnbau Grundstücken
 Spielplätze
 Friedhöfe – Sanierung Aussegnungshalle in Hößlinswart
 Breitbandausbau



 Sanierung Grundschulen
Und und und um hier nur die größten Investitionen zu nennen
Für das ein oder andere Projekt bekommen wir Zuschüsse aber überwiegend werden wir die
Projekte mit Krediten finanzieren. Kredite für Investitionen sind zunächst nichts Schlechtes aber
diese Kredite müssen auch bedient werden zu den parallellaufenden Kosten und Aufwendungen
die wir als Gemeinde Berglen haben. Einfache Rechnung die Einnahmen sollten die Ausgaben,
die wir jährlich haben decken Tilgung von Krediten durch neue Kredite ist keine Option. Somit
muss das Hauptaugenmerk in diesem und in den nächsten Jahren auf einem Punkt liegen
Finanzen.

Verbesserung der Finanzen
Wenn wir unser großes Investitionsprogramm mit den dringend notwendigen, den notwendigen,
und den wünschenswerten Investitionen realisieren wollen, müssen wir unsere Ausgaben für alle
Projekte und Themen auf den Prüfstand stellen und kritisch hinterfragen ob diese Projekte
notwendig sind, ob der Umfang gerechtfertigt ist, kann man es auf mehrere Jahre ausdehnen
oder kann man das Projekt gar komplett auf die folgenden Jahre schieben. Beispiel dafür ist der
Neubau Bauhof, wo der Gemeinderat zusammen mit der Verwaltung nach Lösungen und
Alternativen sucht um den Neubau der Bauhofgebäude günstiger zu gestalten. Auch sind von
der Verwaltung und den Gemeinderäten kreatives Umdenken und Ideen gefragt um die ein oder
andere Ausgabe zu senken oder gar zu vereiden. Beispiel dafür ist die kostengünstige
Umwandlung des Bürgersaals im Feuerwehrhaus in Steinach in einen Kindergarten. Dies Idee
wurde aus der Not geboren um einen überhasteten Kita Neubau für dringend benötige
Kindergartenplätze zu verhindern.

Stärkung der Einnahmen
Neben der sorgfältigen Abwägung auf der Ausgabenseite, muss die Einnahmenseite des
Haushalts nachhaltig und dauerhaft gestärkt werden.

Steuern
Wie in allen anderen Gemeinden oder Städten muss die ein oder andere Steuer von Zeit zu Zeit
angepasst werden. Dies sind keine populären Entscheidungen und stoßen natürlich auf wenig
Begeisterung bei den Bürgerinnen und Bürgern aber diese Anpassungen müssen gemacht
werden damit die Gemeinde auch ihre Einnahmen an die Ausgaben, die auch dem
Gemeindewohl zugutekommen anpassen kann. Deshalb appelliere ich an den Gemeinderat
diese Erhöhungen, wenn nötig mitzutragen, auch wenn sie negative öffentliche Aufmerksamkeit
erregen, weil Sie einfach für das Bestehen der Gemeinde zwingend notwendig sind.

Wohnungsbau
Unser Engagement zur Schaffung von „bezahlbarem Wohnraum“ hat gerade erst begonnen mit
dem Bau von Mehrfamilienhäusern in Rettersburg da gilt es in der Zukunft noch nachzulegen.
Auch Projekte wie Wohnungstausch „aus groß mach passend“ ist für Senioren in der Gemeinde
Berglen denke ich eine gute Möglichkeit, um das zu groß gewordene Haus gegen eine
altersgerecht ausgestattete Wohnung zu tauschen – die Gemeindeverwaltung sollte da den
entsprechenden Service und Unterstützung anbieten. Aber auch unsere Angebote für
„Häuslebauer“ d.h. Bauplätze für Einfamilienhäuser müssen wir für die Zukunft planen da im
Flächennutzungsplan die nächsten Jahre keine neuen Baugebiete ausgewiesen sind. Auch hier
sind Ideen gefragt, um in allen Teilorten kleinere Baugebiete und Bauplätze zu schaffen. Eine
Maßnahme ist es die Randbebauung verdichten z.B. die linke Straßenseite ist bebaut die Rechte
Seite nicht – ich denke da werden wir in allen Teilorten fündig werden.
Auch dies sind Voraussetzungen, dass junge Familien in Berglen wohnen, bleiben können. Dies
ist für unser Gemeinwesen dringend erforderlich und kann der Steuerkraftsumme unserer
Gemeinde nur guttun. Eines muss man sich im Klaren sein wir haben nicht wie andere
Gemeinden oder Städte große Einnahmen aus der Gewerbesteuer, die Gemeinde Berglen
finanziert einen Großteil der Projekte aus dem Erlös vom Verkauf von Bauplätzen. In der
Gemeinde haben wir noch genügend Platz, um dies umzusetzen und wir können uns trotzdem
den ländlichen Charakter bewahren den wir alle schätzen und erhalten wollen. Deshalb müssen
wir auch zukünftig Bauplätze schaffen damit unsere Gemeinde mit jungen Familien ein gutes



Fundament hat und wir vielleicht auch damit die Mittel haben, um die ein oder andere Kür zu
finanzieren und nicht nur die Pflichtaufgaben zu erledigen.

Klimaschutz
Die große Mehrheit unserer Bevölkerung wünscht sich, klimaneutral leben zu können. Für uns
als Gemeinderäte hat der Klimaschutzes eine hohe Priorität und wir sind bestrebt, diesen
möglichst schnell für die Liegenschaften und Infrastruktur der Gemeinde Berglen umzusetzen
bzw. die kommunalen Möglichkeiten hierfür auszuschöpfen, wenn Sie sinnvoll und finanzierbar
sind. Ich denke mit Blick auf die Energie sollten wir als Gemeinde Ansätze unterstützen zur
dezentralen und nachhaltigen Energieerzeugung, auch in Form von z.B. Freiland-Photovoltaik-
Anlagen oder was es da noch an Möglichkeiten gibt.

Kläranlage
Die Entscheidung die wir als Gemeinderäte zusammen mit der Verwaltung getroffen haben
unsere bestehende Kläranalage zu sanieren und in Eigenregie weiter zu betreiben ist richtig. Wir
haben in vielen Sitzungen und Beratungen die Vor- und Nachteile wie auch die Kosten
beleuchtet, die uns ein Eigenbetrieb im Vergleich zu einem Zusammenschluss der Kläranlage
mit Winnenden bringen würden. Die Kosten für einen Zusammenschluss lagen deutlich höher
und bargen dazu noch das Risiko ungeplanter Kosten die wir gar nicht abschätzen konnten.
Aber eines will ich deutlich hervorheben die Sanierung der Kläranlage ist für die Gemeinde
Berglen aus Kostensicht ein Megaprojekt und wird uns die nächsten Jahre begleiten, bis alle
geplanten Maßnahmen umgesetzt sind. Die Entscheidung für den Eigenbetrieb sind gefallen, die
Planungen und Umsetzung für die Sanierung muss jetzt konsequent vorangebracht werden

Kindergarten
Der geplante Neubau des Kindergartens in Rettersburg oder auch die die vorhin angesprochene
Interimslösung mit der Umwandlung des Bürgersaals in Steinach in eine Kita zeigen auf des wir
viel tun, um die dringend benötigten Kindergartenplätze zur Verfügung zu stellen. Aber die
Anzahl der Kindergartenplätze reicht nicht aus, um den Bedarf der nächsten Jahre zu decken
deshalb sind wir als Gemeinderäte gefordert schnellstmöglich einen Masterplan für den weiteren
Ausbau der Kindergartenplätze zu schaffen. Hier sind Ideen und Kreativität gefragt, um diese
Plätze mit überschaubaren Kosten zur Verfügung zu stellen und mit dem Blick das wir in Zukunft
nicht Kindergärten mit Leerstand haben. Der Umfang der geplanten Maßnahmen für 2022 und
folgende Jahre ist deutlich größer als die Punkte, die ich hier angesprochen habe und wir sind
uns als Gemeinderäte sehr wohl bewusst das das ambitionierte Programm auch von der
Gemeindeverwaltung gestemmt werden muss und viel Arbeit vor uns liegt. Wir als Gemeinderäte
tun unser Bestes, um die Gemeindeverwaltung bei ihren Aufgaben zu unterstützen. Zum Schluss
möchte ich nicht unerwähnt lassen das wir in 2022 ein besonderes Jahr haben 50 Jahre
Gemeinde Berglen. Das geplante Programm zu den Feierlichkeiten hört sich bis jetzt sehr gut an
und wir hoffen alle das Corona es zulässt dieses Programm auch durchzuführen. Auch dafür
vielen Dank an die Gemeindeverwaltung für das Engagement und die Planung.

Vielen Dank.“

Abschließend erläutert Kämmerer Schreiber die Eckpunkte der Haushaltsplanung 2022 anhand
einer PowerPoint-Präsentation.

Auf die Nachfrage von Gemeinderat Scherhaufer zu den Abschreibungen teilt Kämmerer
Schreiber mit, dass sich die Verwaltung derzeit noch in der Aufstellungsphase der
Eröffnungsbilanz befindet und die abschließende Anlagebewertung noch nicht fertiggestellt ist.
Daher kann es an dieser Position noch zu Änderungen kommen.

Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss:



Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung sowie den Haushaltsplan für das Jahr
2022, den Stellenplan sowie die Finanzplanung 2022 – 2025 samt Investitionsprogramm.



Protokollnotiz: Gemeinderätin Finze ist während der Abstimmung nicht anwesend.

Verteiler: 1 x Kämmerei



Beschlussfassung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das
Haushaltsjahr 2022 der Gemeinde Berglen

Auf den Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 wird verwiesen.

Haushaltsrechtliche Auswirkungen: -

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.:
Gemeinderat SV/009/2022 902.41

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart

08.02.2022 öffentlich Entscheidung



B e s c h l u s s v o r s c h l a g :

Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung sowie den Haushaltsplan für das Jahr
2022, den Stellenplan sowie die Finanzplanung 2022 – 2025 samt Investitionsprogramm.



Verteiler:

1 x Kämmerei











































































Niederschrift über die
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates
der Gemeinde Berglen am 08.02.2022

Anwesend: Bgm. Niederberger und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19
Normalzahl: Bgm. Niederberger und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19
Entschuldigt :

Unentschuldigt :

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Herr Attila Kisa; Herr
Daniel Schreiber; Frau Annika Büning; Herr Jürgen Hillmann; Herr
Reiner Rabenstein
Presse; Zuhörer

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag

7. Beschlussfassung des Wirtschaftsplans des Wasserwerks Berglen für das
Wirtschaftsjahr 2022

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt die Sitzungsvorlage 8/2022 vor. Die Vorlage ist Bestandteil
des Protokolls.

Auf die Vorberatung und die einstimmige Beschlussempfehlung im Verwaltungs- und
Finanzausschuss am 25.01.2022 wird verwiesen.

Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss:

Der Gemeinderat beschließt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserwerk Berglen
für das Jahr 2022, den Stellenplan sowie die Finanzplanung 2022 – 2025 samt
Investitionsprogramm.





Protokollnotiz: Gemeinderätin Finze ist während der Abstimmung nicht anwesend.

Verteiler: 1 x Kämmerei



Beschlussfassung des Wirtschaftsplans des Wasserwerks Berglen
für das Wirtschaftsjahr 2022

Auf den Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 wird verwiesen.

Haushaltsrechtliche Auswirkungen: -

B e s c h l u s s v o r s c h l a g :

Der Gemeinderat beschließt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserwerk Berglen
für das Jahr 2022, den Stellenplan sowie die Finanzplanung 2022 – 2025 samt

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.:
Gemeinderat SV/008/2022 902.41

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart

08.02.2022 öffentlich Entscheidung



Investitionsprogramm.



Verteiler:

1 x Kämmerei

















Niederschrift über die
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates
der Gemeinde Berglen am 08.02.2022

Anwesend: Bgm. Niederberger und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19
Normalzahl: Bgm. Niederberger und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19
Entschuldigt :

Unentschuldigt :

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Herr Attila Kisa; Herr
Daniel Schreiber; Frau Annika Büning; Herr Jürgen Hillmann; Herr
Reiner Rabenstein
Presse; Zuhörer

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag

8. Bebauungsplanverfahren "Neubau Bauhof" auf Gemarkungen Steinach
und Reichenbach, Flur Spechtshof mit örtlichen Bauvorschriften gemäß §
74 Landesbauordnung für Baden-Württemberg -Behandlung der
eingegangenen Stellungnahmen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung
gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB -Entwurfsbeschluss und
Auslegungsbeschluss gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
Erstellung eines Baugesuchs für die Errichtung einer Stützmauer auf
Teilflächen von Flst.Nr. 740/3 und Flst.Nr. 740/48 auf Gemarkung Steinach
sowie Flst.Nr. 172 und Flst.Nr. 174/1 auf Gemarkung Reichenbach, Flur
Spechtshof
Vorlage: SV/001/2022

Auf die Sitzungsvorlage 1/2022, die Bestandteil des Protokolls ist, wird verwiesen.

Protokollnotiz: Gemeinderätin Aigner erklärt sich für befangen und nimmt weder an der Beratung
noch an der Beschlussfassung teil.

Herr Miracapillo von der Architektenpartnerschaft ARP Stuttgart erläutert den Sachverhalt
ausführlich und geht dabei auf das Bebauungsplanverfahren und insbesondere auf die
Festsetzungen näher ein.

Bauamtsleiter Rabenstein ergänzt, dass der geplante Erdmassenausgleich im Bebauungsplan
auch mit abgehandelt werden soll, da der Umweltbericht entsprechende Maßnahmen vorsieht.
Der im Rahmen der Erschließung des Baugebiets Pfeiferfeld anfallende Erdaushub soll teilweise
zur Auffüllung des Bauhofgeländes verwendet werden. So kann der erforderliche
Geländeausgleich auf dem hängigen Grundstück am Gewerbegebiet geschaffen werden. Um die
Geländemodellierung vornehmen zu können muss jedoch noch eine Stützmauer auf dem
künftigen Gelände des Bauhofs parallel zur L 1140 errichtet werden. Der Bauantrag für diese
Stützmauer soll dem Landratsamt schnellstmöglich zur Genehmigung vorgelegt werden, da
diese zwingend mit der Erschließung des Baugebiets Pfeiferfeld ausgeschrieben werden muss.
Bauamtsleiter Rabenstein betont, dass der heute zu fassende Beschluss noch keinen
Baubeschluss für den Bauhof bedeutet. Nach der Auslegung des Bebauungsplanentwurfs im
März erfolgt eine erneute Behandlung voraussichtlich im Mai 2022 im Gemeinderat.

Gemeinderat Scherhaufer hält die angesprochene Erdauffüllungsmaßnahme für sehr sinnvoll. Er
erkundigt sich nach der Lage und den Ausmaßen der Stützmauer.

Bauamtsleiter Rabenstein weist darauf hin, dass die Mauer höhenmäßig ungefähr identisch mit



der beim Cleanpark ist. Eine Bepflanzung ist vorgesehen, um den Ortseingang entsprechend zu
präsentieren.

Herr Dr. Beck vom Ingenieurbüro Riker + Rebmann informiert, dass die Stützmauer an ihrer
höchsten Stelle 2,50 m hoch ist. Vom Straßenniveau L 1140 aus ist sie 5,60 m hoch.

Gemeinderat Haller nimmt Bezug auf die vorangegangenen Beratungen im Bau- und
Umweltausschuss. Das massive Erscheinungsbild des Bauhofs war für das Gremium nicht
befriedigend. Durch das bestehende RÜB ist das Plateau für die Bebauung des Bauhofs und die
damit verbundene Höhe der Stützmauer jedoch vorgegeben.

Gemeinderätin Dr. Reichart weist darauf hin, dass es für die SPD-Fraktion keinen alternativen
Standort gibt. Innerhalb der Fraktion herrscht jedoch keine Einigkeit, daher erfolgt die
Abstimmung nicht einheitlich.
Bezüglich der Ausgleichsmaßnahmen möchte sie wissen, ob ein Umpflanzen der 39 Bäume
möglich wäre.

Bauamtsleiter Rabenstein kann nicht versprechen, ob eine nachhaltige Verpflanzung möglich ist.
Landschaftsarchitekt Blank, der die Freianlagen für das neue Bauhofareal plant, soll zu
gegebener Zeit hier eine fachliche Einschätzung geben. Hinsichtlich des Waldrefugiums führt er
aus, dass es sich hierbei um eine Waldflächenstilllegung handelt. Der betreffende Teil des
Gemeindewalds wird hierzu aus der regelmäßigen Bewirtschaftung herausgenommen und
seiner ökologischen Entwicklung damit freien Lauf gelassen. Die Stilllegung ist bereits erfolgt
und die daraus generierten Öko-Punkte sind in das gemeindliche Öko-Konto eingebucht worden.
Vor diesem Hintergrund können sie als Ausgleich für die Eingriffe durch diesen Bebauungsplan
eingesetzt werden.

Gemeinderat Käßer fragt an, ob mit einem erhöhten Gründungsaufwand für das Bauhofgebäude
gerechnet werden muss.

Bauamtsleiter Rabenstein weist auf die Unterstützung von Statiker und Geologen im Rahmen
des Einbaus des schichtweise vorgesehenen Erdmaterials aus dem Baugebiet Pfeiferfeld hin.
Die Gründung des Gebäudes mit einer regulären Bodenplatte wird vor diesem Hintergrund
ausreichen.

Mit 17 Ja-Stimmen und einer Enthaltung fasst der Gemeinderat folgenden Beschluss:

1. Es wird festgestellt, dass weder ein an der Abstimmung teilnehmendes Mitglied
des Gemeinderats, noch der Vorsitzende befangen sind.

2. Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB von der
Öffentlichkeit abgegebene Stellungnahme wird entsprechend dem vorliegenden
Abwägungsvorschlag der ARP vom 08.02.2022 zur Kenntnis genommen.

3. Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen
werden entsprechend dem vorliegenden Abwägungsvorschlag der ARP vom
08.02.2022 berücksichtigt bzw. zur Kenntnis genommen.

4. Gegenüber dem Aufstellungsbeschluss vom 17.12.2019 wird der Geltungsbereich
des Bebauungsplanes „Neubau Bauhof“ vom 08.02.2022 im südwestlichen Bereich
um ca. 480 m2 erweitert.

5. Der Bebauungsplan „Neubau Bauhof“ auf Gemarkung Steinach und Reichenbach,
Flur Spechtshof, wird zusammen mit den textlichen Festsetzungen, den örtlichen



Bauvorschriften gemäß § 74 LBO und der Begründung vom Gemeinderat gebilligt
und im Entwurf gemäß § 3 Abs. 2 BauGB festgestellt. Maßgebend ist der Lageplan
der Architekten Partnerschaft ARP, Stuttgart, vom 08.02.2022 im Maßstab 1:500 mit
Planzeichenerklärung, Textteil, Begründung und Umweltbericht als Bestandteil der
Begründung vom 08.02.2022.

6. Der Bebauungsplanentwurf „Neubau Bauhof“ auf Gemarkung Steinach und
Reichenbach, Flur Spechtshof, vom 08.02.2022 mit den örtlichen Bauvorschriften
gemäß § 74 LBO einschließlich der Begründung und Umweltbericht als Bestandteil
der Begründung vom 08.02.2022 ist nach entsprechender öffentlicher
Bekanntmachung im Amtsblatt der Gemeinde Berglen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für
die Dauer eines Monats, mindestens jedoch von 30 Tagen, öffentlich auszulegen.
Ebenfalls auszulegen sind die vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen
und Gutachten. Ferner sind die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zu beteiligen.

7. Der Vorsitzende wird auch zum Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrags/
einer Vereinbarung für die Umsetzung der externen Ausgleichsmaßnahmen mit der
Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises und bezüglich der erforderlichen
Stützmauer mit dem Straßenbaulastträger ermächtigt.

8. Der Bauantrag für die im Zusammenhang mit dem Erdmassenausgleich für das
Baugebiet „Pfeiferfeld“ in Steinach auf den Flst. 172, 174/1, 740/3 und 740/48 zu
errichtende Stützmauer kann von der Verwaltung erstellt und dem Landratsamt zur
Genehmigung vorgelegt werden. Das gemeindliche Einvernehmen gemäß § 36 Abs.
1 BauGB wird erteilt.

Verteiler: 1 x Bauamt



Bebauungsplanverfahren "Neubau Bauhof" auf Gemarkungen
Steinach und Reichenbach, Flur Spechtshof mit örtlichen
Bauvorschriften gemäß § 74 Landesbauordnung für Baden-

Württemberg -Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen im
Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1
BauGB -Entwurfsbeschluss und Auslegungsbeschluss gemäß § 3

Abs. 2 BauGB
Erstellung eines Baugesuchs für die Errichtung einer Stützmauer auf

Teilflächen von Flst.Nr. 740/3 und Flst.Nr. 740/48 auf Gemarkung
Steinach sowie Flst.Nr. 172 und Flst.Nr. 174/1 auf Gemarkung

Reichenbach, Flur Spechtshof

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 17.12.2019 den Aufstellungsbeschluss

gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) für den Bebauungsplan „Neubau Bauhof“ auf

Gemarkung Steinach und Reichenbach, Flur Spechtshof, gefasst. Ferner wurde vom Gremium

die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie die entsprechende

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

beschlossen.

Im Anschluss an diese Beratung / Beschlussfassung wurden die Behörden und sonstigen

Träger öffentlicher Belange mit Schreiben vom 19.12.2019 im Rahmen der frühzeitigen

Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 um Stellungnahme zu der Bauleitplanung gebeten. Zudem ist die

frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB durch eine Offenlage der

Unterlagen im Rathaus Oppelsbohm in der Zeit vom 07.01.2020 bis einschließlich 07.02.2020

erfolgt. Ferner sind die Unterlagen auf der Internetseite der Gemeinde Berglen veröffentlicht

worden. Im Amtsblatt der Gemeinde Berglen vom 19.12.2019 ist eine entsprechende

ortsübliche Bekanntmachung erfolgt.

Von Seiten der Öffentlichkeit ist eine Stellungnahme zum Bebauungsplanverfahren

eingegangen. Diese Rückmeldung aus der Bürgerschaft sowie die vorliegenden

Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden von der

beauftragten Architektenpartnerschaft ARP ausgewertet und zusammen mit der Verwaltung

eine Beschlussempfehlung für den Gemeinderat ausgearbeitet (siehe Anlage 5 und 6). Aus

Sicht der Verwaltung stehen die eingegangenen Stellungnahmen einer Weiterführung des

Bebauungsplanverfahrens für das Bauhofgelände nicht entgegen.

Da zwischenzeitlich auch das parallel durchgeführte Verfahren zur Änderung des

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.:
Gemeinderat SV/001/2022 621.41

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart

08.02.2022 öffentlich Entscheidung



Flächennutzungsplans mit dem Feststellungsbeschluss des Gemeinderats vom 15.06.2021

abgeschlossen ist, kann das Bebauungsplanverfahren „Neubau Bauhof“ fortgesetzt werden. Die

Genehmigung des Flächennutzungsplans seitens des Regierungspräsidiums steht allerdings

noch aus.

Für das Baugebiet „Pfeiferfeld“ im Ortsteil Steinach ist dem Landratsamt Rems-Murr-Kreis noch

ein Konzept für den erforderlichen Erdmassenausgleich vorzulegen. Auf die entsprechende

Beschlussfassung des Gemeinderats vom 16.11.2021 wird in diesem Zusammenhang

verwiesen. Aus Sicht der Verwaltung sollte der im Rahmen der Erschließung des Baugebiets

anfallende Erdaushub von rd. 10.000 m³ teilweise zur Auffüllung des Bauhofgeländes

verwendet werden, um damit einerseits nur einen Teil des Materials (rd. 7.000 m³) aufwendig

entsorgen zu müssen und andererseits den erforderlichen Geländeausgleich auf dem hängigen

Grundstück am Gewerbegebiet zu schaffen.

Um diese Geländemodellierung vornehmen zu können muss jedoch im Vorfeld parallel zur

Landesstraße 1140 noch eine Stützmauer auf dem Gelände des neuen Bauhofs errichtet

werden. Diese Mauer ist somit auch Teil des oben genannten Erdmassenausgleichskonzepts.

Die Verwaltung hat daher aufgrund des Beschlusses des Gemeinderats vom 24.09.2019 das

Ingenieurbüro Riker + Rebmann mit der Planung der Mauer beauftragt. Da die Stützmauer

zwingend mit der Erschließung des Baugebiets „Pfeiferfeld“ Mitte des Jahres ausgeschrieben

werden muss, schlägt die Verwaltung vor, das Baugesuch für die Mauer schnellstmöglich dem

Landratsamt zur Genehmigung vorzulegen.

Ein Baubeschluss für die Stützmauer wäre spätestens im Zuge des Beschlusses über die

Verwirklichung des Baugebiets „Pfeiferfeld“ in Steinach vom Gemeinderat noch zu fassen.

B e s c h l u s s v o r s c h l a g :

1. Es wird festgestellt, dass weder ein an der Abstimmung teilnehmendes Mitglied

des Gemeinderats, noch der Vorsitzende befangen sind.

2. Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB von der

Öffentlichkeit abgegebene Stellungnahme wird entsprechend dem vorliegenden

Abwägungsvorschlag der ARP vom 08.02.2022 zur Kenntnis genommen.

3. Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger



öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen

werden entsprechend dem vorliegenden Abwägungsvorschlag der ARP vom

08.02.2022 berücksichtigt bzw. zur Kenntnis genommen.

4. Gegenüber dem Aufstellungsbeschluss vom 17.12.2019 wird der Geltungsbereich

des Bebauungsplanes „Neubau Bauhof“ vom 08.02.2022 im südwestlichen

Bereich um ca. 480 m2 erweitert.

5. Der Bebauungsplan „Neubau Bauhof“ auf Gemarkung Steinach und Reichenbach,

Flur Spechtshof, wird zusammen mit den textlichen Festsetzungen, den örtlichen

Bauvorschriften gemäß § 74 LBO und der Begründung vom Gemeinderat gebilligt

und im Entwurf gemäß § 3 Abs. 2 BauGB festgestellt. Maßgebend ist der Lageplan

der Architekten Partnerschaft ARP, Stuttgart, vom 08.02.2022 im Maßstab 1:500 mit

Planzeichenerklärung, Textteil, Begründung und Umweltbericht als Bestandteil der

Begründung vom 08.02.2022.

6. Der Bebauungsplanentwurf „Neubau Bauhof“ auf Gemarkung Steinach und

Reichenbach, Flur Spechtshof, vom 08.02.2022 mit den örtlichen Bauvorschriften

gemäß § 74 LBO einschließlich der Begründung und Umweltbericht als

Bestandteil der Begründung vom 08.02.2022 ist nach entsprechender öffentlicher

Bekanntmachung im Amtsblatt der Gemeinde Berglen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

für die Dauer eines Monats, mindestens jedoch von 30 Tagen, öffentlich

auszulegen. Ebenfalls auszulegen sind die vorliegenden umweltbezogenen

Stellungnahmen und Gutachten. Ferner sind die Behörden und sonstigen Träger

öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zu beteiligen.

7. Der Vorsitzende wird auch zum Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrags/

einer Vereinbarung für die Umsetzung der externen Ausgleichsmaßnahmen mit

der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises und bezüglich der

erforderlichen Stützmauer mit dem Straßenbaulastträger ermächtigt.

8. Der Bauantrag für die im Zusammenhang mit dem Erdmassenausgleich für das

Baugebiet „Pfeiferfeld“ in Steinach auf den Flst. 172, 174/1, 740/3 und 740/48 zu

errichtende Stützmauer kann von der Verwaltung erstellt und dem Landratsamt zur

Genehmigung vorgelegt werden. Das gemeindliche Einvernehmen gemäß § 36

Abs. 1 BauGB wird erteilt.



Verteiler:

1 x Bauamt































































































































































































































































































































































































Niederschrift über die
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates
der Gemeinde Berglen am 08.02.2022

Anwesend: Bgm. Niederberger und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19
Normalzahl: Bgm. Niederberger und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19
Entschuldigt :

Unentschuldigt :

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Herr Attila Kisa; Herr
Daniel Schreiber; Frau Annika Büning; Herr Jürgen Hillmann; Herr
Reiner Rabenstein
Presse; Zuhörer

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag

9. Vergabe der Arbeiten für die Errichtung des Spielplatzes am Baugebiet
Hanfäcker in Rettersburg

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt die Sitzungsvorlage 4/2022 vor. Die Vorlage ist Bestandteil
des Protokolls.

Der Gemeinderat beschließt einstimmig:

Die Firma Grassia Garten- und Landschaftsbau aus Leutenbach erhält den Auftrag gemäß
ihrem Angebotspreis in Höhe von 144.428,84 € für die Errichtung des Spielplatzes am
Baugebiet Hanfäcker in Rettersburg.

Verteiler: 1 x Bauamt



Vergabe der Arbeiten für die Errichtung des Spielplatzes am
Baugebiet Hanfäcker in Rettersburg

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 16.11.2021 den Baubeschluss für die Errichtung des

Spielplatzes am Baugebiet Hanfäcker in Rettersburg gefasst und die Verwaltung ermächtigt, die

Ausschreibung für das Projekt durchzuführen. Anschließend wurden sechs Firmen aufgefordert,

ein Angebot für die Ausführung der Arbeiten abzugeben. Die Ausschreibung erfolgte

gemeinsam mit dem Landschaftsarchitekturbüro Blank aus Stuttgart.

Die Submission fand am 21.12.2021 um 14:00 Uhr im kleinen Sitzungssaal des Rathauses

Oppelsbohm statt. Insgesamt lagen fünf Angebote vor. Die Prüfung der Angebote erfolgte durch

das Büro Blank, alle Angebote konnten gewertet werden. Die Ergebnisse der Prüfung sind dem

Anhang zu entnehmen.

Der wirtschaftlichste Bieter ist die Firma Grassia Garten- und Landschaftsbau aus Leutenbach

mit einem Angebotspreis in Höhe von 144.428,84 €. Im Vergleich zur Kostenberechnung in

Höhe von 139.523,93 € ist das Angebot ca. 3 % höher. Das Büro Blank sowie die Verwaltung

empfehlen die Beauftragung der Firma zum angegebenen Preis.

Der Baubeginn ist für Anfang März vorgesehen, sofern dies unter Berücksichtigung der

Witterung möglich ist.

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

Einnahmen:
einmalig: 23.000,00 €
laufend: €/jährlich;
Laufzeit: Jahre

Ausgaben:
einmalig: 144.428,84 €
laufend: €/jährlich;
Laufzeit: Jahre

 davon Sachkosten: 144.428,84 €

 davon Personalkosten: €

ein entsprechender Haushaltsansatz steht im Haushalt 2022 zur

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.:
Gemeinderat SV/004/2022 463.02

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart

08.02.2022 öffentlich Entscheidung



Verfügung unter

Produktsachkonto:
55100000 – 78710000/100, Höhe: 153.000,00 €
55100000 – 42120000, Höhe 15.000,00 €;

B e s c h l u s s v o r s c h l a g :

Die Firma Grassia Garten- und Landschaftsbau aus Leutenbach erhält den Auftrag

gemäß ihrem Angebotspreis in Höhe von 144.428,84 € für die Errichtung des Spielplatzes

am Baugebiet Hanfäcker in Rettersburg.

Verteiler:

1 x Bauamt







Niederschrift über die
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates
der Gemeinde Berglen am 08.02.2022

Anwesend: Bgm. Niederberger und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19
Normalzahl: Bgm. Niederberger und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19
Entschuldigt :

Unentschuldigt :

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Herr Attila Kisa; Herr
Daniel Schreiber; Frau Annika Büning; Herr Jürgen Hillmann; Herr
Reiner Rabenstein
Presse; Zuhörer

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag

10. Vergabe der Restarbeiten an der Sporthalle in Oppelsbohm

Auf die Sitzungsvorlage 5/2022 und die Tischvorlage wird verwiesen. Die Vorlagen sind
Bestandteil des Protokolls.

Gemeinderat Hammer will wissen, wie lange es noch dauert, bis alle Baumaßnahmen erledigt
sind und die Sporthalle in Oppelsbohm abgeschlossen ist.

Zur Anfrage von Gemeinderat Hammer teilt Bauamtsleiter Rabenstein mit, dass vor dem
Hintergrund des Insolvenzverfahrens einer am Bau beteiligten Firma die Restarbeiten bisher
noch nicht vergeben worden sind. Auf Anraten der Rechtsanwälte sollte die Gemeinde mit der
Vergabe der Maßnahmen noch abwarten. Daher können die Restarbeiten erst jetzt durchgeführt
werden.

Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss:

1. Die Firma Rossi GmbH aus Remseck erhält den Auftrag für die Ausführung der
Arbeiten des Gewerks Flachdachbauarbeiten an der Sporthalle in Oppelsbohm
zum Angebotspreis von 70.522,08 €.

2. Die Firma Montagebau Pfeffer aus Leutenbach erhält den Auftrag für die
Ausführung der Flaschnerarbeiten an der Sporthalle in Oppelsbohm zum
Angebotspreis von 5.810,53 €.

Verteiler: 1 x Bauamt



Vergabe der Restarbeiten an der Sporthalle in Oppelsbohm

Das Gremium wurde in der Sitzung am 14.12.2021 über die noch ausstehenden Arbeiten am

Flachdach der Sporthalle in Oppelsbohm informiert und beauftragte die Verwaltung mit der

Durchführung der freihändigen Vergaben. Das Architekturbüro Beutelspacher aus Marbach am

Neckar unterstützt die Verwaltung dabei. Für die Flaschnerarbeiten wurden sechs Firmen und

für die Flachdachbauarbeiten vier Firmen aufgefordert, ein Angebot bis Ende Januar

abzugeben. Die Angebote werden anschließend vom Büro Beutelspacher geprüft.

Die Ergebnisse der Flachdachbauarbeiten sowie ein entsprechender Vergabevorschlag werden

mittels einer Tischvorlage nachgereicht. Die Flaschnerarbeiten liegen gemäß der

Kostenschätzung voraussichtlich im Zuständigkeitsbereich der Verwaltung. Sollte dies

widererwartend nicht der Fall sein, wird ebenfalls mittels einer Tischvorlage ein

Vergabevorschlag an den Gemeinderat ergehen.

B e s c h l u s s v o r s c h l a g :

Der wirtschaftlichste Bieter erhält den Auftrag.

Verteiler:

1 x Bauamt

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.:
Gemeinderat SV/005/2022 564.1

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart

08.02.2022 öffentlich Entscheidung











Niederschrift über die
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates
der Gemeinde Berglen am 08.02.2022

Anwesend: Bgm. Niederberger und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19
Normalzahl: Bgm. Niederberger und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19
Entschuldigt :

Unentschuldigt :

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Herr Attila Kisa; Herr
Daniel Schreiber; Frau Annika Büning; Herr Jürgen Hillmann; Herr
Reiner Rabenstein
Presse; Zuhörer

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag

11. Vergabe der Arbeiten für den Neubau einer Aussegnungshalle und
Sanierung des Bestandsgebäudes sowie der Außenanlagen auf dem
Friedhof in Hößlinswart

Auf die Sitzungsvorlage 7/2022 und die Tischvorlage, die Bestandteil des Protokolls sind, wird
verwiesen.

Nachfolgend fasst der Gemeinderat den einstimmigen Beschluss:

1. Die Firma Hägele aus Baltmannsweiler wird als wirtschaftlichste Bieterin zu einem
Angebotspreis von 70.719,32 € mit den Zimmer- und Holzbauarbeiten beauftragt.

2. Die Firma Krazer aus Mutlangen wird als wirtschaftlichste Bieterin zu einem
Angebotspreis von 59.613,05 € mit den Fensterbauarbeiten Holz beauftragt.

3. Die Firma Mayer aus Leutenbach wird als wirtschaftlichste Bieterin zu einem
Angebotspreis von 74.223,28 € mit den Arbeiten an den Außenanlagen sowie der
Sanierung der Wege beauftragt.

4. Die Firma Mönch aus Asperg wird als wirtschaftlichste Bieterin zu einem
Angebotspreis von 4.943,02 € mit den Gerüstbauarbeiten beauftragt.

5. Die Firma Eisenreich aus Schorndorf wird als wirtschaftlichste Bieterin zu einem
Angebotspreis von 27.669,88 € mit den Arbeiten zu Baustelleneinrichtung, Abbruch
und Rohbau beauftragt.

6. Die Firma Jung aus Börtlingen wird als wirtschaftlichste Bieterin zu einem
Angebotspreis von 20.765,86 € mit den Klempnerarbeiten beauftragt.

7. Die Firma Hasselwander aus Stuttgart wird als wirtschaftlichste Bieterin zu einem
Angebotspreis von 5.614,42 € mit den Tischlerarbeiten beauftragt.

8. Die Firma Heller aus Waiblingen wird als wirtschaftlichste Bieterin zu einem
Angebotspreis von 9.126,71 € mit den Metallbauarbeiten beauftragt.

9. Die Firma Brecht aus Plüderhausen wird als wirtschaftlichste Bieterin zu einem
Angebotspreis von 17.579,57 € mit den Putz-, Maler und Lackierarbeiten beauftragt.

10. Die Firma Schlegel aus Kernen wird als wirtschaftlichste Bieterin zu einem
Angebotspreis von 5.345,48 € mit den Lehmputzarbeiten beauftragt.

11. Die Firma Gaiser & Fieber aus Esslingen wird als wirtschaftlichste Bieterin zu
einem Angebotspreis von 2.519,23 € mit den Bleiglasarbeiten beauftragt.

12. Die Firma Coloratio aus Schorndorf wird als wirtschaftlichste Bieterin zu einem
Angebotspreis von 5.313,43 € mit den Betonbeschichtungsarbeiten beauftragt.

13. Die Firma Stoelcker aus Ettenheim wird als wirtschaftlichste Bieterin zu einem



Angebotspreis von 3.598,56 € mit der Ausstattung der Kapelle mit Stühlen
beauftragt.

14. Der Vorsitzende wird ermächtigt, die noch zu beauftragenden Gewerke im Rahmen
der laufenden Verwaltungstätigkeit auszuschreiben und an die jeweils
wirtschaftlichste Bieterin zu vergeben.

Verteiler: 1x Bauamt
1x Kämmerei



Vergabe der Arbeiten für den Neubau einer Aussegnungshalle und
Sanierung des Bestandsgebäudes sowie der Außenanlagen auf dem

Friedhof in Hößlinswart

Am 28.09.2021 wurde in öffentlicher Sitzung des Gemeinderats der Baubeschluss für die

Erweiterung und Sanierung der Friedhofskapelle in Hößlinswart im Jahr 2022 gefasst. Die

Verwaltung wurde in dieser Sitzung ferner beauftragt, die Ausschreibung der Maßnahmen

durchzuführen. Durch die Einarbeitung von Änderungen in die Planung und die Corona-

pandemie konnte die Vergabe leider nicht wie geplant noch im Jahr 2021 erfolgen.

Der mit der Planung beauftragte Architekt Treide aus Schorndorf unterstützte die Verwaltung bei

der Ausschreibung. Aufgrund des Beschlusses des Gemeinderats werden, gemäß den

Regelungen der Hauptsatzung, dem Gremium für alle Aufträge mit einer Beauftragungssumme

über 35.000 € entsprechende Vergabevorschläge unterbreitet. Aufträge unterhalb dieser

Schwelle liegen in der Zuständigkeit des Bürgermeisters.

Auf Grundlage der von Herrn Treide erstellen Kostenberechnung wurden die Gewerke

Gerüstbau, Rohbauarbeiten, Zimmer- und Holzbauarbeiten, Putz- /Stuckarbeiten und

Malerarbeiten, Garten- und Landschaftsbau, Schreinerarbeiten, Metallbauarbeiten,

Dachabdichtung, Fensterbau sowie Klempnerarbeiten beschränkt ausgeschrieben. Bei den

übrigen Gewerken (Lehmputzarbeiten und Renovierung der Bleiglasfenster) findet nach

Angebotsaufforderung eine freihändige Vergabe statt.

Die Submission hat am 25.01.2022 ab 10.00 Uhr im Rathaus Oppelsbohm stattgefunden. Es

sind für den Gerüstbau vier Angebote eingegangen. Für die Bereiche Zimmer- und

Holzbauarbeiten, Klempnerarbeiten, Tischler sowie Garten- und Landschaftsbau haben wir

jeweils zwei Angebote erhalten. Für die Gewerke Abbruch und Rohbau, Metallbau und

Fensterbau ist je ein Angebot eingegangen. Zu guter Letzt haben für die Putz- / Maler- und

Lackierarbeiten insgesamt fünf Firmen ein Angebot eingereicht. Alle eingegangenen Angebote

werden aktuell durch Herrn Treide geprüft.

Lediglich für die Dachabdichtungsarbeiten haben wir leider kein Angebot erhalten. Da diese

allerdings erst später im Bauablauf relevant werden, können diese ohne Verzögerung in der

Ausführung gemeinsam mit den noch ausstehenden Sanitär- und Elektrikerleistungen erneut

ausgeschrieben werden.

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.:
Gemeinderat SV/007/2022 752.22

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart

08.02.2022 öffentlich Entscheidung



Das geprüfte Ausschreibungsergebnis und die Beschlussempfehlung wird in Form einer

Tischvorlage bis zur Gemeinderatssitzung am 08.02.2022 nachgereicht.

Gemäß dem von Herrn Treide erstellten Bauzeitenplan ist der Beginn der Baumaßnahmen für

April 2022 terminiert.

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

Nach Vorliegen der geprüften Ausschreibungsergebnisse werden die

Haushaltsrechtlichen Auswirkungen per Tischvorlage nachgereicht.

B e s c h l u s s v o r s c h l a g :

Die jeweils wirtschaftlichste Bieterin erhält den Auftrag

Verteiler:

1x Bauamt
1x Kämmerei

















Tischvorlage zur SV/007/2022
Vergabe der Arbeiten für den Neubau einer Aussegnungshalle und
Sanierung des Bestandsgebäudes sowie der Außenanlagen auf dem

Friedhof in Hößlinswart

Die Gemeindeverwaltung hat im Rahmen der beschränkten Ausschreibung für die

Gewerke Gerüstarbeiten sowie Baustelleneinrichtung, Abbruch- und Rohbauarbeiten

jeweils vier Firmen, für Zimmer- und Holzbauarbeiten je sechs Firmen, für Putz-

/Stuckarbeiten und Malerarbeiten, Garten- und Landschaftsbau sowie

Klempnerarbeiten je fünf Firmen und zu guter Letzt für Tischler-, Metallbauarbeiten,

Dachabdichtung sowie Fensterbau jeweils drei Firmen zur Angebotsabgabe

aufgefordert. Die Submission erfolgte am 25.01.22 im kleinen Sitzungssaal des

Rathauses Oppelsbohm.

Zusätzlich wurden aufgrund der Höhe der zu erwartenden Angebotssumme für

Lehmbauarbeiten, Bleiglasarbeiten, Betonbeschichtungsarbeiten, Fliesenarbeiten sowie

für die Ausstattung mit Stühlen Angebote für eine freihändige Vergabe eingeholt.

Nach Ansicht der Verwaltung sind die Ausschreibungsergebnisse zufriedenstellend, da

trotz der aktuellen Marktsituation hinsichtlich der Verfügbarkeit von Baustoffen und

ausführenden Firmen für alle ausgeschriebenen Gewerke mit Ausnahme der

Dachabdichtungsarbeiten und Fliesenarbeiten Angebote eingegangen sind. Auf

Grundlage der bislang vorliegenden Ergebnisse kann von einer Kostenabweichung von

5,38% im Vergleich zur Kostenberechnung durch Architekt Treide ausgegangen

werden, was aufgrund der beschriebenen, aktuellen Situation ebenfalls positiv zu

bewerten ist.

Die Dachabdichtungsarbeiten werden mit den noch auszuschreibenden Gewerken

Elektroarbeiten und Sanitärarbeiten erneut ausgeschrieben und führen nicht zu einer

Verzögerung im Bauablauf. Für die Fliesenarbeiten werden ebenfalls nochmals

Angebote eingeholt. Der Zeitpunkt der Ausschreibung der noch fehlenden Gewerke

ergibt sich gegebenenfalls kurzfristig aus dem Bauablauf. Die Verwaltung schlägt dem

Gemeinderat daher vor, dass die Vergabe der noch fehlenden Gewerke im Rahmen der

laufenden Verwaltungstätigkeit zur gegebenen Zeit durch den Bürgermeister erfolgt.



Nach Prüfung durch Treide Architekten BDA aus Schorndorf entsprechen alle Angebote

in Form und Inhalt den Anforderungen und konnten gewertet werden. Die

eingegangenen Angebote enthalten keine Nebenangebote oder Preisnachlässe.

Im Folgenden werden lediglich die jeweils wirtschaftlichsten Bieterinnen je Gewerk

genannt. Eine detaillierte Bieterliste je Gewerk liegt dieser Vorlage als Anhang bei.

Zimmer- und Holzbauarbeiten

Für das Gewerk Zimmer- und Holzbauarbeiten sind insgesamt zwei Angebote

eingegangen. Die wirtschaftlichste Bieterin ist hierbei die Firma Hägele aus

Baltmannsweiler mit einem Angebotspreis von brutto 70.719,32 €

In der Kostenberechnung durch Treide Architekten wurde für dieses Gewerk von

Kosten in Höhe von brutto 53.401,07 € ausgegangen. Der wirtschaftlichste

Angebotspreis liegt somit um brutto 17.318,25 € über der Kostenberechnung.

In der Kostenberechnung waren allerdings Kosten in Höhe von brutto 4.165,00 € für

Holzdeckenarbeiten nicht vorgesehen. Diese waren in der Kostenberechnung

Tischlerarbeiten enthalten, wurden aber mit den Zimmer- und Holzbauarbeiten

ausgeschrieben. Unter Einbeziehung dieser Position liegt der Angebotspreis somit

brutto 13.153,25 € höher als die Kostenberechnung.

Fensterbauarbeiten Holz

Für das Gewerk Fensterbauarbeiten Holz ist insgesamt ein Angebot eingegangen. Die

wirtschaftlichste und einzige Bieterin ist hierbei die Firma Krazer aus Mutlangen mit

einem Angebotspreis von brutto 59.613,05 €.

In der Kostenberechnung durch Treide Architekten wurde für dieses Gewerk von

Kosten in Höhe von brutto 50.372,70 € ausgegangen. Der wirtschaftlichste

Angebotspreis liegt somit um brutto 9.240,35 € über der Kostenberechnung.

In diesem Betrag waren allerdings Kosten in Höhe von 7.200 € für eine Eingangstüre

nicht vorgesehen. Diese waren in der Kostenberechnung Tischlerarbeiten enthalten,



wurden aber mit den Fensterbauarbeiten Holz ausgeschrieben. Unter Einbeziehung

dieser Position liegt der Angebotspreis somit brutto 672,35 € höher als die

Kostenberechnung.

Außenanlagen und Sanierung Wege um Kapelle

Für das Gewerk Außenanlagen und Sanierung Wege um Kapelle sind insgesamt zwei

Angebote eingegangen. Die wirtschaftlichste Bieterin ist hierbei die Firma Mayer aus

Leutenbach mit einem Angebotspreis von brutto 74.223,28 €.

In der Kostenberechnung von Architekt Treide wurden von Kosten in Höhe von brutto

77.373,36 € ausgegangen. Der wirtschaftlichste Angebotspreis liegt somit um brutto

3.150,08 € unter der Kostenberechnung.

Gerüstarbeiten

Für das Gewerk Gerüstbauarbeiten sind insgesamt vier Angebote eingegangen. Die

wirtschaftlichste Bieterin ist hierbei die Firma Mönch aus Asperg mit einem

Angebotspreis von brutto 4.943,02 €.

In der Kostenberechnung durch Treide Architekten wurde von Kosten in Höhe von

brutto 5.653,69 € ausgegangen. Der wirtschaftlichste Angebotspreis liegt somit um

brutto 710,67 € unter der Kostenberechnung.

Baustelleneinrichtung, Abbruch- und Rohbauarbeiten

Für das Gewerk Baustelleneinrichtung, Abbruch- und Rohbauarbeiten ist insgesamt ein

Angebot eingegangen. Die wirtschaftlichste und einzige Bieterin ist hierbei die Firma

Eisenreich aus Schorndorf mit einem Angebotspreis von 27.669,88 €.

In der Kostenberechnung durch Treide Architekten wurde von Kosten in Höhe von

brutto 23.288,30 € ausgegangen. Der wirtschaftlichste Angebotspreis liegt somit um

brutto 4.381,58 € über der Kostenberechnung.

Klempnerarbeiten



Für das Gewerk Klempnerarbeiten sind insgesamt zwei Angebote eingegangen. Die

wirtschaftlichste Bieterin ist hierbei die Firma Jung aus Börtlingen mit einem

Angebotspreis von brutto 20.765,86 €

In der Kostenberechnung durch Treide Architekten wurde von Kosten in Höhe von

brutto 15.855,56 € ausgegangen. Der wirtschaftlichste Angebotspreis liegt somit um

brutto 4.910,30 € über der Kostenberechnung.

Tischlerarbeiten

Für das Gewerk Tischlerarbeiten sind insgesamt zwei Angebote eingegangen. Die

wirtschaftlichste Bieterin ist hierbei die Firma Hasselwander aus Stuttgart mit einem

Angebotspreis von brutto 5.614,42 €.

In der Kostenberechnung durch Treide Architekten wurde von Kosten in Höhe von

brutto 16.460,00 € ausgegangen.

In der Kostenberechnung waren allerdings Kosten in Höhe von brutto 8.568,00 € für

eine Eingangstüre sowie brutto 4.165,00 € für Holzdeckenarbeiten vorgesehen. Diese

wurden jedoch mit den Gewerken Fensterbau Holz bzw. Zimmer- und Holzbauarbeiten

ausgeschrieben. Ohne diese Positionen liegt der Angebotspreis somit brutto 1.887,42 €

unter der Kostenberechnung.

Metallbauarbeiten

Für das Gewerk Metallbauarbeiten ist insgesamt ein Angebot eingegangen. Die

wirtschaftlichste und einzige Bieterin ist hierbei die Firma Heller aus Waiblingen mit

einem Angebotspreis von brutto 9.126,71 €.

In der Kostenberechnung durch Treide Architekten wurde von Kosten in Höhe von

brutto 9.584,26 € ausgegangen. Der wirtschaftlichste Angebotspreis liegt somit um

brutto 457,55 € unter der Kostenberechnung.

Putz-, Maler- und Lackierarbeiten

Für das Gewerk Putz-, Maler- und Lackierarbeiten sind insgesamt fünf Angebote



eingegangen. Die wirtschaftlichste Bieterin ist hierbei die Firma Brecht aus

Plüderhausen mit einem Angebotspreis von brutto 17.579,57 €

In der Kostenberechnung durch Treide Architekten wurde von Kosten in Höhe von

brutto 16.054,99 € ausgegangen. Der wirtschaftlichste Angebotspreis liegt somit um

brutto 1.524,58 € über der Kostenberechnung.

Lehmputzarbeiten (freihändige Vergabe)

Für das Gewerk Lehmputzarbeiten sind insgesamt drei Angebote eingegangen. Die

wirtschaftlichste Anbieterin ist hierbei die Firma Schlegel aus Kernen mit einem

Angebotspreis von brutto 5.345,48 €.

In der Kostenberechnung durch Treide Architekten wurde von Kosten in Höhe von

brutto 5.890,50 € ausgegangen. Der wirtschaftlichste Angebotspreis liegt somit um

brutto 545,02 € unter der Kostenberechnung.

Bleiglasarbeiten (freihändige Vergabe)

Für das Gewerk Bleiglasarbeiten ist insgesamt ein Angebot eingegangen. Die

wirtschaftlichste Anbieterin ist hierbei die Firma Gaiser & Fieber aus Esslingen mit

einem Angebotspreis von brutto 2.519,23 €

In der Kostenberechnung durch Treide Architekten wurde von Kosten in Höhe von

brutto 1.190,00 € ausgegangen. Der wirtschaftlichste Angebotspreis liegt somit um

brutto 1.329,23 € über der Kostenberechnung.

Betonbeschichtungsarbeiten

Für das Gewerk Betonbeschichtungsarbeiten ist insgesamt ein Angebot eingegangen.

Die wirtschaftlichste Anbieterin ist hierbei die Firma Coloratio aus Schorndorf mit einem

Angebotspreis von brutto 5.313,43 €

In der Kostenberechnung durch Treide Architekten wurde von Kosten in Höhe von

brutto 3.427,20 € ausgegangen. Der wirtschaftlichste Angebotspreis liegt somit um



brutto 1.886,23 € über der Kostenberechnung.

Ausstattung Stühle

Für die Ausstattung mit Stühlen ist insgesamt ein Angebot eingegangen. Die

wirtschaftlichste und einzige Anbieterin ist hierbei die Firma Stoelcker aus Ettenheim

mit einem Angebotspreis von brutto 3.598,56 €

In der Kostenberechnung durch Treide Architekten wurde von Kosten in Höhe von

brutto 3.302,25 € ausgegangen. Der wirtschaftlichste Angebotspreis liegt somit um

brutto 296,31 € über der Kostenberechnung.

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

Einnahmen:
einmalig: €
laufend: €/jährlich;
Laufzeit: Jahre

Ausgaben:
einmalig: 307.031,81 €
laufend: €/jährlich;
Laufzeit: zwei Jahre

 davon Sachkosten: 307.031,81 €

 davon Personalkosten: €

ein entsprechender Haushaltsansatz steht zur Verfügung unter den
Haushaltsstellen
55300000-78710000/100 350.000,00 € und
55300000-78720000/500 90.000,00 €

es stehen keine Haushaltsmittel zur Verfügung, die Finanzierung
erfolgt über:

B e s c h l u s s v o r s c h l a g :

15.Die Firma Hägele aus Baltmannsweiler wird als wirtschaftlichste Bieterin

zu einem Angebotspreis von 70.719,32 € mit den Zimmer- und

Holzbauarbeiten beauftragt.



16.Die Firma Krazer aus Mutlangen wird als wirtschaftlichste Bieterin zu

einem Angebotspreis von 59.613,05 € mit den Fensterbauarbeiten Holz

beauftragt.

17.Die Firma Mayer aus Leutenbach wird als wirtschaftlichste Bieterin zu

einem Angebotspreis von 74.223,28 € mit den Arbeiten an den

Außenanlagen sowie der Sanierung der Wege beauftragt.

18.Die Firma Mönch aus Asperg wird als wirtschaftlichste Bieterin zu einem

Angebotspreis von 4.943,02 € mit den Gerüstbauarbeiten beauftragt.

19.Die Firma Eisenreich aus Schorndorf wird als wirtschaftlichste Bieterin zu

einem Angebotspreis von 27.669,88 € mit den Arbeiten zu

Baustelleneinrichtung, Abbruch und Rohbau beauftragt.

20.Die Firma Jung aus Börtlingen wird als wirtschaftlichste Bieterin zu einem

Angebotspreis von 20.765,86 € mit den Klempnerarbeiten beauftragt.

21.Die Firma Hasselwander aus Stuttgart wird als wirtschaftlichste Bieterin zu

einem Angebotspreis von 5.614,42 € mit den Tischlerarbeiten beauftragt.

22.Die Firma Heller aus Waiblingen wird als wirtschaftlichste Bieterin zu

einem Angebotspreis von 9.126,71 € mit den Metallbauarbeiten beauftragt.

23.Die Firma Brecht aus Plüderhausen wird als wirtschaftlichste Bieterin zu

einem Angebotspreis von 17.579,57 € mit den Putz-, Maler und

Lackierarbeiten beauftragt.

24.Die Firma Schlegel aus Kernen wird als wirtschaftlichste Bieterin zu einem

Angebotspreis von 5.345,48 € mit den Lehmputzarbeiten beauftragt.

25.Die Firma Gaiser & Fieber aus Esslingen wird als wirtschaftlichste Bieterin

zu einem Angebotspreis von 2.519,23 € mit den Bleiglasarbeiten

beauftragt.

26.Die Firma Coloratio aus Schorndorf wird als wirtschaftlichste Bieterin zu

einem Angebotspreis von 5.313,43 € mit den Betonbeschichtungsarbeiten

beauftragt.

27.Die Firma Stoelcker aus Ettenheim wird als wirtschaftlichste Bieterin zu

einem Angebotspreis von 3.598,56 € mit der Ausstattung der Kapelle mit

Stühlen beauftragt.

28.Der Vorsitzende wird ermächtigt, die noch zu beauftragenden Gewerke im

Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit auszuschreiben und an die

jeweils wirtschaftlichste Bieterin zu vergeben.



Verteiler:
1x Bauamt
1x Kämmerei
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12. Vergabe der Arbeiten zur Kanalsanierung und Fremdwasserbeseitigung in
der Lessingstraße in Lehnenberg

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt die Sitzungsvorlage 10/2022 und die Tischvorlage vor. Die
Vorlagen sind Bestandteil des Protokolls.

Der Vorsitzende begrüßt Herrn Dr. Beck vom Ingenieurbüro Riker + Rebmann, der das Vorhaben
ausführlich erläutert und detailliert auf die Kosten eingeht. In einer beschränkten Ausschreibung
wurden die Arbeiten zur Inliner-Kanalsanierung gemeinsam mit den Erd-, Entwässerungs- und
Verkehrswegebau ausgeschrieben, da die beiden Gewerke Hand in Hand arbeiten müssen. Die
Angebote lagen dabei deutlich über dem Kostenanschlag auf Basis von
Kanalsanierungsprojekten des Jahres 2021. Der extreme Preisanstieg ist auf die grabenlose
Kanalsanierung zurückzuführen.

Gemeinderat Haller war bislang nicht bewusst, dass es zu einer Vollsperrung kommen wird.
Darüber wurde nach seiner Kenntnis nie gesprochen. Er ging davon aus, dass man die
grabenlose Kanalsanierung gewählt habe, um die Straße nicht vollständig aufreißen zu müssen
und man daher mit einer halbseitigen Sperrung auskommen würde Für ihn stellt sich jetzt die
Frage, ob es nicht wirtschaftlicher wäre, die Straße komplett aufzureißen und alle Leitungen und
Kanäle neu einzulegen.

Herr Dr. Beck weist darauf hin, dass bei einer halbseitigen Sperrung der ganze Bauablauf
geändert werden müsste und einen größeren baulichen und finanziellen Aufwand zur Folge
hätte. Vor diesem Hintergrund wurde daher für die Abwicklung die Sperrung des gesamten
Straßenraums vorgesehen. Auch technisch wäre dies die schlechtere Lösung. Zudem liegen
einige Schächte in der Straßenmitte, was kurzzeitig wieder eine Vollsperrung bedeuten würde.
Die Bauzeit würde sich nahezu verdoppeln.

Bauamtsleiter Rabenstein informiert, dass das etappenweise Aufgraben wesentlich teurer würde
und verständlicherweise auch mehr Bauzeit in Anspruch nehmen würde. Ohne Not sollte die
Straße nicht komplett aufgemacht werden, wenn eine Inliner-Sanierung technisch sinnvoller ist.
Eine grabenlose Sanierung erfordert zudem eine geringere Ausführungszeit als eine offene
Bauweise. Die Erreichbarkeit des Landhotels ist gegeben, zumindest fußläufig. Um die
Einschränkung für alle möglichst gering zu halten, wurde eine Vollsperrung favorisiert.

Gemeinderat Haller betont, dass der zeitliche Rahmen nicht gut kommuniziert wurde. In der
Gemeinderatssitzung am 29.09.2020 hatte er darum gebeten zu prüfen, woher das ganze



Wasser kommt. Dann könnte die Quelle neu gefasst und das Wasser vorher abgeleitet werden.
Er hatte seinerzeit darum gebeten zu überprüfen, ob das Wasser in einem neuen Schacht
zwischen den Gebäuden Lessingstraße 4 und 6 gefasst und zum Brunnen am Milchhäusle
hochgepumpt werden kann. Er stellt den Antrag, diese Überprüfung als Ziffer 3 in den
Beschlussantrag aufzunehmen.

Bauamtsleiter Rabenstein weist darauf hin, dass dies aus technischen Gründen nicht Bestandteil
der Ausschreibung war. Vor diesem Hintergrund wäre eine Umplanung notwendig, der enge
Bauzeitenplan könnte nicht eingehalten werden und die beauftragte Firma könnte Behinderung
geltend machen.

Herr Dr. Beck gibt zu bedenken, dass das Gelände extrem beengt und der Hang sehr steil ist.
Dienstbarkeiten wären notwendig.

Gemeinderat Haller erkundigt sich, ob ein Anschluss des Brunnens ans Trinkwasser möglich
wäre. Dann könnte Wasser mithilfe einer Drückergarnitur entnommen werden.

Bauamtsleiter Rabenstein bittet darum, dies jetzt nicht mit dem Tagesordnungspunkt zu
verknüpfen. Er sagt zu, gemeinsam mit dem Wasserwerk Alternativen zu überprüfen.

Nachfolgend zieht Gemeinderat Haller seinen Antrag zurück.
Er möchte wissen, ob es technisch möglich wäre, eine Wasserleitung Richtung Brunnen am
Milchhäusle zu schießen.

Herr Dr. Beck sieht hierfür keine Chance.

Die Verwaltung sagt zu, den Vorschlag von Gemeinderat Haller mit dem Wasserwerk zu prüfen
und nach Alternativen zu schauen.

Der Gemeinderat fasst mit 17 Ja-Stimmen und zwei Nein-Stimmen folgenden Beschluss:

1. Die Firma Zehnder aus Rudersberg wird als wirtschaftlichste Bieterin zu einem
Angebotspreis von 306.529,07 € mit den Arbeiten zur Erneuerung der
Straßenentwässerung, Fremdwasserbeseitigung und Kanalsanierung beauftragt.

2. Der Gemeinderat beschließt die überplanmäßige Ausgabe im Finanzhaushalt bei
dem Produkt 53800000-78720000/16 in Höhe von 40.000,-- €.

Verteiler: 1x Bauamt



Vergabe der Arbeiten zur Kanalsanierung und
Fremdwasserbeseitigung in der Lessingstraße in Lehnenberg

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 29.09.2020 wurde vom Gremium die Umsetzung

der Maßnahmen zur Kanalsanierung und Fremdwasserbeseitigung in Lehnenberg beschlossen.

Ferner wurde die Verwaltung mit der Ausschreibung der Maßnahmen beauftragt.

In der Zwischenzeit wurden die Maßnahmen auf Grundlage der Planungen des Ingenieurbüros

Riker und Rebmann mit den zuständigen Stellen beim Landratsamt Rems-Murr-Kreis

abgestimmt und die notwendige wasserrechtliche Erlaubnis bei der unteren Wasserbehörde

eingeholt. Leider ging diese Gestattung trotz ausführlicher Vorbesprechung erst nach einer

Bearbeitungszeit seitens des Landratsamtes von fünf Monaten im November bei der Gemeinde

ein. Nach Rücksprache mit der Straßenverkehrsbehörde beim Landratsamt schlug diese einen

Baubeginn im Frühjahr 2022 vor, um die Bauzeit nicht durch eventuell auftretende,

witterungsbedingte Unterbrechungen in den Wintermonaten zu verlängern. Die für die

Bauarbeiten notwendige Umleitung des Straßenverkehrs hätte ansonsten gegebenenfalls eine

länger andauernde Einschränkung des Buslinienverkehrs, des Winterdiensts auf der

Kreisstraße und der Zufahrt zu den Privatgrundstücken der Anwohner sowie zum Landhotel

Blessing zu Folge gehabt. Da im Frühjahr auch mit einer besseren Verfügbarkeit der Baufirmen

sowie Baumaterial gerechnet wurde, wurde entsprechend verfahren.

Das Ingenieurbüro Riker und Rebmann unterstützte die Verwaltung bei der Ausschreibung. Alle

erforderlichen Arbeiten wurden gemeinsam als „Erd-, Entwässerungs-, Verkehrswegebau sowie

Kanalsanierung“ beschränkt ausgeschrieben. Da die notwendigen Inliner-Kanalsanierungen

durch spezialisierte Unternehmen erfolgen, werden diese gegebenenfalls vom Auftragnehmer

an ein Subunternehmen vergeben.

Die Submission der ausgeschriebenen Leistungen findet am 27.01.2022 ab 11:30 Uhr im

Rathaus in Oppelsbohm statt. Nach Prüfung der eingegangenen Angebote durch das

Ingenieurbüro Riker und Rebmann wird ein Vergabevorschlag mittels einer Tischvorlage

nachgereicht.

Der mit dem Straßenbauamt beim Landratsamt Rems-Murr-Kreis und der Gemeinde

Remshalden abgestimmte Bauzeitenplan sieht einen Baubeginn Anfang März 2022 vor.

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.:
Gemeinderat SV/010/2022 701.32

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart

08.02.2022 öffentlich Entscheidung



Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

Die haushaltsrechtlichen Auswirkungen werden nach Vorliegen der geprüften

Ausschreibungsergebnisse mittels einer Tischvorlage nachgereicht.

B e s c h l u s s v o r s c h l a g :

Die wirtschaftlichste Bieterin erhält den Auftrag.

Verteiler:

1x Bauamt
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13. Zuschussabrechnung Waldkindergarten Berglen e.V. 2020/2021

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt die Sitzungsvorlage 11/2022 vor. Die Vorlage ist
Bestandteil des Protokolls.

Der Gemeinderat nimmt den dargestellten Sachverhalt zustimmend zur Kenntnis.

Kämmerei: 1 x Kämmerei



Zuschussabrechnung Waldkindergarten Berglen e.V. 2020/2021

Der Zuschuss an den Waldkindergarten Berglen e.V. für das Kindergartenjahr
2020/2021 beträgt insgesamt 208.148,83 €.

Bei 40 zur Verfügung stehenden Kindergartenplätzen entspricht dies einem
Gemeindezuschuss in Höhe von 5.203,72 € (Vorjahr: 4.748,66 €) je betreutem Kind. Im
Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich der Zuschuss der Gemeinde je Platz um 455,06 €.

Im Vergleich hierzu betrug der Zuschuss der Gemeinde im Jahr 2019 für 249 zur
Verfügung stehenden Plätze in gemeindeeigenen Einrichtungen 7.265,07 € je
Kindergartenplatz. Aufgrund der noch andauernden Umstellungsarbeiten auf das Neue
Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) ab dem Haushaltsjahr 2020
können derzeit keine aktuelleren Zahlen verglichen werden. Da hier neben den
seitherigen Aufwendungen auch kalkulatorische Kosten wie z.B. Abschreibungen
anzusetzen sind wird der Zuschuss aber auf jeden Fall noch höher ausfallen.

Neben dem Zuschuss der Gemeinde waren die Elternbeiträge mit 31.315,63 € die
wichtigste Einnahmeposition des Waldkindergartens.

Somit stehen anrechenbaren Ausgaben in Höhe von insgesamt 234.513,23 €
anrechenbare Einnahmen in Höhe von insgesamt 247.560,91 € gegenüber.

Dadurch erwirtschaftete der Waldkindergarten im Kindergartenjahr 2020/2021 einen
Überschuss in Höhe von 13.047,68 €. Dieser Überschuss wird der Rücklage des
Waldkindergartens zugeführt.

Aufgrund des Beschlusses des Gemeinderats vom 26.05.2020 wurden auch den Eltern
des Waldkindergartens die monatlichen Kindergartengebühren für die Monate Januar
und Februar anteilig bzw. abzüglich der Notbetreuung erlassen. Der Einnahmeausfall
des Waldkindergartens wird hier 1:1 ersetzt. Die Kosten hierfür belaufen sich auf
insgesamt 4.087,37 €.

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

Einnahmen:
einmalig: €
laufend: €/jährlich;
Laufzeit: Jahre

Ausgaben:
einmalig: €
laufend: ca. 210.000 €/jährlich;
Laufzeit: unbegrenzt Jahre

 davon Sachkosten: €

 davon Personalkosten: €

ein entsprechender Haushaltsansatz steht zur Verfügung unter

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.:
Gemeinderat SV/011/2022 460,52

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart

08.02.2022 öffentlich Kenntnisnahme



Produktsachkonto:
3650 0101 – 4318 0000;
Höhe: 200.000 €

es stehen keine Haushaltsmittel zur Verfügung, die Finanzierung
erfolgt über:

B e s c h l u s s v o r s c h l a g :

Der Gemeinderat nimmt den dargestellten Sachverhalt zustimmend zur Kenntnis.

Verteiler:

1 x Kämmerei
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14. Beschlussfassung über die Annahme von Spenden

Es sind keine Spenden bei der Gemeindeverwaltung eingegangen.






